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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2015/523 DES RATES 

vom 25. März 2015 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 43/2014 und (EU) 2015/104 hinsichtlich bestimmter 
Fangmöglichkeiten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In der Verordnung (EU) 2015/104 des Rates (1) sind keine Beschränkungen der Fangmöglichkeiten für den 
Wolfsbarschbestand (Dicentrarchus labrax) im Nordostatlantik enthalten. 

(2)  Im Juni 2014 veröffentlichte der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) ein wissenschaftliches Gutachten 
zum Wolfsbarschbestand im Nordostatlantik und bestätigte, dass dessen Population seit 2012 rasch zurückgeht. 
Außerdem hat der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses für die Fischerei (STECF) den Schutz von 
Wolfsbarsch durch geltende nationale Maßnahmen bewertet und diese im Allgemeinen für unwirksam befunden. 
Wolfsbarsch ist eine Art, die spät geschlechtsreif wird und langsam wächst. Die fischereiliche Sterblichkeit von 
Wolfsbarsch im Nordostatlantik liegt derzeit beim Vierfachen des MSY-Niveaus (Maximum Sustainable Yield — 
höchstmöglicher Dauerertrag). 

(3)  Die Kommission hat die Durchführungsverordnung (EU) 2015/111 (2) auf der Grundlage von Artikel 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) erlassen, um eine ernsthafte 
Bedrohung der Erhaltung des Wolfsbarschbestands (Dicentrarchus labrax) in der Keltischen See, im Ärmelkanal, in 
der Irischen See und in der südlichen Nordsee zu mindern. 

Auch die Freizeitfischerei trägt erheblich zur fischereilichen Sterblichkeit bei diesem Bestand bei. Daher sollten 
Fangmöglichkeiten in Form einer Tagesobergrenze für die Anzahl der Fische, die ein Freizeitfischer behalten darf, 
festgelegt werden. Zu den verschiedenen Formen der Freizeitfischerei zählen die Fischerei von einem Schiff der 
Freizeitfischerei oder von der Küste aus. 

(4)  Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, sollten die Absätze 1 und 2 des Artikels 7 der Verordnung (EU) 
2015/104 so formuliert werden, dass sie dem Wortlaut in Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 
entsprechen. 

(5)  In Anhang IA der Verordnung (EU) 2015/104 wurden die Fangbeschränkungen für Sandaal in den EU-Gewässern 
der ICES-Gebiete IIa, IIIa und IV aufgrund des noch ausstehenden Gutachtens des ICES auf null festgelegt. Das 
ICES-Gutachten für den Bestand liegt seit dem 23. Februar 2015 vor, so dass es nun möglich ist, eine zulässige 
Gesamtfangmenge (TAC) für Sandaal in diesem Gebiet festzulegen, das in sieben Bewirtschaftungsgebiete 
unterteilt ist, um eine lokale Bestandserschöpfung zu vermeiden. 
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(1) Verordnung (EU) 2015/104 des Rates vom 19. Januar 2015 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und 
Bestandsgruppen in den Unionsgewässern sowie für Unionsschiffe in bestimmten Nicht-Unionsgewässern (2015), zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 43/2014 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 779/2014 (ABl. L 22 vom 28.1.2015, S. 1). 

(2) Durchführungsverordnung (EU) 2015/111 der Kommission vom 26. Januar 2015 mit Maßnahmen zur Minderung einer ernsthaften 
Bedrohung des Wolfsbarschbestands (Dicentrarchus labrax) in der Keltischen See, im Ärmelkanal, in der Irischen See und in der südlichen 
Nordsee (ABl. L 20 vom 27.1.2015, S. 31). 

(3) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 22). 



(6)  Es ist sachdienlich, zwischen den Gebieten eine gewisse Flexibilität bei Langschnauzen-Eisfisch einzuräumen, der 
denselben biologischen Bestand für alle Mitgliedstaaten mit einer Quote in den entsprechenden Gebieten bildet. 

(7)  Die Verordnung (EU) 2015/104 enthält einen Fehler hinsichtlich der TAC und Quote für Tiefseegarnelen in der 
Nordsee, für die eine Beibehaltung der TAC für 2014 hätte angenommen werden sollen. Anhang IA der 
Verordnung (EU) 2015/104 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(8)  Für einige Bestände werden die Fangmöglichkeiten und die Bedingungen für den Zugang zu den Fischbeständen 
für Schiffe in den Gewässern der Küstenstaaten jedes Jahr unter Berücksichtigung der Fischereikonsultationen 
zwischen den betreffenden Küstenstaaten festgelegt. Da über die Regelungen zur Quotenteilung für 2015 in 
Bezug auf skandinavischen Atlantikhering keine Einigung erzielt wurde, empfiehlt es sich, eine autonome Quote 
auf der Grundlage des Unionsanteils an diesem Bestand in den vergangenen Jahren festzusetzen. Anhang IB der 
Verordnung (EU) 2015/104 des Rates sollte daher entsprechend geändert werden. 

(9)  Auf ihrer dritten Jahrestagung 2015 hat die Regionale Fischereiorganisation für den Südpazifik (SPFO) 
Fangmöglichkeiten bestehend aus einer zulässigen Gesamtfangmenge (TAC) für Bastardmakrele festgelegt. Diese 
Maßnahme sollte in Unionsrecht umgesetzt werden. 

(10)  Eine Fußnote in Anhang III der Verordnung (EU) 2015/104 verwies fälschlicherweise auf ein überholtes 
Abkommen und sollte daher berichtigt werden. 

(11)  Um die gegenwärtige Aufteilung der Fanggeräte auf die französische und die spanische Flotte für die Fischerei auf 
Roten Thun 2015 korrekt wiederzugeben, muss Anhang IV der Verordnung (EU) 2015/104, in dem die 
Beschränkungen des Fangs, der Mast und der Aufzucht von Rotem Thun festgelegt sind, geändert werden. 

(12)  In der Tabelle betreffend die TAC für Makrele (Scomber scombrus) in den Gebieten VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId 
und VIIIe, den Unionsgewässern und den internationalen Gewässern von Vb sowie den internationalen 
Gewässern von IIa, XII und XIV (MAC/2CX14-) ist ein Fehler zu berichtigen. 

(13)  Gemäß einem am 2. März 2015 erhaltenen wissenschaftlichen Gutachten des STECF sollte vorsorglich eine 
geringe Beifangquote für Perlrochen (Raia undulata) in den ICES-Gebieten VIa, VIb, VIIa-c, VIId, VIIe-k, VIII und IX 
vorgesehen werden. Anhang IA der Verordnung (EU) 2015/104 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(14)  Die Union hat nach dem Verfahren, das in dem Fischereiabkommen über die Fischereibeziehungen mit den 
Färöern vorgesehen ist, mit diesem Vertragspartner zusätzliche Konsultationen über die gegenseitigen Regelungen 
in Bezug auf die Fangmöglichkeiten für skandinavischen Atlantikhering und Blauen Wittling für 2015 geführt; 
daher müssen Fangmöglichkeiten für diese Bestände festgelegt werden. 

(15)  Die Verordnung (EU) 2015/104 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(16)  Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates (1) kann ein Mitgliedstaat, der über eine 
Quote für den Bestand verfügt, eine Anhebung der TAC beantragen, wenn eine vorsorgliche TAC vor dem 
31. Oktober des Jahres, für das sie gilt, zu mehr als 75 % ausgeschöpft ist. Bei der Kommission ist ein Antrag 
eingegangen, die TAC von 2014 für Rochen in der Nordsee um 10 % anzuheben. Die biologischen 
Informationen, die dem Antrag zur Begründung beigefügt waren, wurden von Experten in der Gemeinsamen 
Forschungsstelle der Kommission überprüft und bestätigt. 

(17)  Die Verordnung (EU) Nr. 43/2014 des Rates (2) sollte daher entsprechend geändert werden. 

(18)  Die in der Verordnung (EU) 2015/104 vorgesehenen Fangbeschränkungen gelten ab dem 1. Januar 2015. Die 
Bestimmungen der vorliegenden Verordnung über Fangbeschränkungen sollten daher auch ab diesem Datum 
gelten. Eine solche rückwirkende Anwendung berührt nicht den Grundsatz der Rechtssicherheit und den 
Grundsatz legitimer Erwartungen, da die betreffenden Fangmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft wurden. Die 
neuen Fangbeschränkungen für Wolfsbarsch sollten jedoch ab dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung gelten. Da die Änderung der Fangbeschränkungen Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die 
Planung der Fangsaison von Fischereifahrzeugen der Union hat, sollte diese Verordnung unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten. Aus den in Erwägungsgrund 16 dargelegten Gründen sollten die Vorschriften 
über höhere Fangmöglichkeiten für Rochen in der Nordsee ab dem 1. Januar 2014 gelten — 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates vom 6. Mai 1996 zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende 
Verwaltung der TACs und Quoten (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3). 

(2) Verordnung (EU) Nr. 43/2014 des Rates vom 20. Januar 2014 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und 
Bestandsgruppen in den Unionsgewässern sowie für Unionsschiffe in bestimmten Nicht-Unionsgewässern (2014) (ABl. L 24 vom 
28.1.2014, S. 1). 



HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2015/104 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für 

a)  Unionsschiffe; 

b)  Drittlandschiffe in Unionsgewässern. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 11a gilt diese Verordnung auch für die Freizeitfischerei.“  

2. Dem Artikel 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„m)  ‚Freizeitfischerei‘ nichtgewerbliche Fischerei, bei der lebende aquatische Meeresressourcen beispielsweise im 
Rahmen der Freizeitgestaltung, des Fremdenverkehrs oder des Sports gefangen werden.“  

3. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Bedingungen für die Anlandung von Fängen und Beifängen 

(1) Fänge von Arten, für die Fangbeschränkungen gelten und die aus Fischereien gemäß Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 stammen, unterliegen der in Artikel 15 jener Verordnung 
festgelegten Pflicht zur Anlandung (im Folgenden ‚Pflicht zur Anlandung‘). 

(2) Fisch, für den Fangbeschränkungen gelten und der in Fischereien gefangen wird, die nicht der Pflicht zur 
Anlandung unterliegen, darf nur dann an Bord behalten oder angelandet werden, wenn 

a)  die Fänge von Schiffen unter der Flagge eines Mitgliedstaats getätigt worden sind, der über eine Quote verfügt, 
und diese Quote noch nicht ausgeschöpft ist, oder 

b)  die Fänge Anteil einer Unionsquote sind, die nicht auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt wurde, und diese 
Unionsquote noch nicht ausgeschöpft ist. 

(3) Die Bestände von Nichtzielarten innerhalb sicherer biologischer Grenzen gemäß Artikel 15 Absatz 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sind für die Zwecke der Ausnahme von der Pflicht, Fänge auf die im genannten 
Artikel vorgesehenen einschlägigen Quoten anzurechnen, in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführt.“  

4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 11a 

Freizeitfischerei auf Wolfsbarsch im Nordostatlantik 

In der Freizeitfischerei in den ICES-Divisionen IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj und VIIk dürfen nicht 
mehr als drei Exemplare Wolfsbarsch pro Person und Tag behalten werden.“  

5. Anhang I der Verordnung (EU) 2015/104 wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.  

6. Anhang IA der Verordnung (EU) 2015/104 wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert.  

7. Anhang IB der Verordnung (EU) 2015/104 wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert.  

8. Anhang IJ der Verordnung (EU) 2015/104 wird durch Anhang V der vorliegenden Verordnung ersetzt.  

9. Anhang III der Verordnung (EU) 2015/104 wird durch Anhang VI der vorliegenden Verordnung ersetzt. 
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10. Anhang IV der Verordnung (EU) 2015/104 wird durch Anhang VII der vorliegenden Verordnung ersetzt.  

11. Anhang VIII der Verordnung (EU) 2015/104 wird gemäß Anhang VIII der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Anhang IA der Verordnung (EU) Nr. 43/2014 wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 Nummern 3, 6, 7, 8, 9, 10, und 11 gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Artikel 2 gilt ab dem 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 25. März 2015. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. RINKĒVIČS  
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ANHANG I 

Anhang I der Verordnung (EU) 2015/104 wird wie folgt geändert:  

1. Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Deania calcea in die erste Tabelle (Vergleichstabelle der lateinischen 
Bezeichnungen und der gemeinsprachlichen Bezeichnungen) eingefügt: 

„Dicentrarchus labrax BSS Wolfsbarsch“   

2. Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Wittling in die zweite Tabelle (Vergleichstabelle der lateinischen 
Bezeichnungen und der gemeinsprachlichen Bezeichnungen) eingefügt: 

„Wolfsbarsch BSS Dicentrarchus labrax“    

ANHANG II 

Art: Rochen 
Rajiformes 

Gebiet: IIa und IV (Unionsgewässer) 
(SRX/2AC4-C) 

Belgien 233 (1) (2) (3)   

Dänemark 9 (1) (2) (3)   

Deutschland 11 (1) (2) (3)   

Frankreich 36 (1) (2) (3)   

Niederlande 198 (1) (2) (3)   

Vereinigtes Königreich 895 (1) (2) (3)   

Union 1 382 (1) (3)   

TAC 1 382 (3)  Vorsorgliche TAC   

(1)  Fänge von Kuckucksrochen (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), Nagelrochen (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), Blondrochen (Raja brachyuran) 
(RJH/2AC4-C) und Fleckrochen (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sind getrennt zu melden. 

(2)  Beifangquote. Diese Arten dürfen je Fangreise nicht mehr als 25 % (Lebendgewicht) des Gesamtfangs an Bord ausmachen. Dies gilt 
nur für Schiffe mit einer Länge von 15 m über alles. 

(3)  Gilt nicht für Glattrochen (Dipturus batis) beider Arten (Dipturus cf. flossada und Dipturus cf. intermedia) und Atlantischen Sternrochen 
(Amblyraja radiata). Ungewollt gefangenen Exemplaren dieser Arten wird kein Leid zugefügt. Die Fische werden umgehend 
freigesetzt. Die Fischer werden angehalten, Techniken und Ausrüstungen zu entwickeln und anzuwenden, die das rasche und sichere 
Aussetzen von Tieren dieser Art erleichtern.  

28.3.2015 L 84/5 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ANHANG III 

Art: Sandaal 
Ammodytes spp. 

Gebiet: Gebiet IV (norwegische Gewässer) 
(SAN/04-N.) 

Dänemark 0   

Vereinigtes Königreich 0   

Union 0   

TAC Entfällt  Analytische TAC 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 
gilt nicht. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 
gilt nicht.   

Art: Sandaal 
Ammodytes spp. 

Gebiet: IIa, IIIa und IV (Unionsgewässer) (1) 

Dänemark 336 964 (2)   

Vereinigtes Königreich 7 366 (2)   

Deutschland 515 (2)   

Schweden 12 374 (2)   

Union 357 219   

TAC 357 219  Analytische TAC 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 
gilt nicht. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 
gilt nicht.   

(1)  Mit Ausnahme der Gewässer innerhalb von 6 Seemeilen von den Basislinien des Vereinigten Königreichs bei Shetland, Fair Isle und 
Foula. 

(2)  Unbeschadet der Pflicht zur Anlandung können die Fänge von Kliesche und Wittling auf bis zu 2 % der Quote angerechnet werden 
(OT1/*2A3A4), sofern nicht mehr als insgesamt 9 % dieser Quote für Sandaal auf diese Fänge und Beifänge der Arten angerechnet 
werden, die gemäß Artikel 15 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 angerechnet werden.  

Sonderbedingung: 

Im Rahmen der oben aufgeführten Quoten dürfen in den nachstehend aufgeführten Sandaal-Bewirtschaftungsgebieten 
nach Anhang IID nicht mehr als die unten aufgeführten Mengen gefangen werden: 

Gebiet:  Unionsgewässer in Sandaal-Bewirtschaftungsgebieten  

1 2 3 4 5 6 7  

(SAN/234_1) (SAN/234_2) (SAN/234_3) (SAN/234_4) (SAN/234_5) (SAN/234_6) (SAN/234_7) 

Dänemark 125 459 27 355 179 227 4 717 0 206 0 

Vereinigtes König
reich 

2 742 598 3 918 103 0 5 0 

Deutschland 192 42 274 7 0 0 0 

Schweden 4 607 1 005 6 581 173 0 8 0 

Union 133 000 29 000 190 000 5 000 0 219 0 

Insgesamt 133 000 29 000 190 000 5 000 0 219 0   
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Art: Langschnauzen-Eisfisch 
Lepidorhombus spp. 

Gebiet: VII 
(LEZ/07.) 

Belgien 470 (1) (3)   

Spanien 5 216 (1) (2)   

Frankreich 6 329 (1) (2)   

Irland 2 878 (1) (3)   

Vereinigtes Königreich 2 492 (1) (3)   

Union 17 385   

TAC 17 385  Analytische TAC 
Artikel 11 dieser Verordnung gilt.   

(1)  Zusätzlich zu dieser Quote kann ein Mitgliedstaat gemäß den Bedingungen des Titels II Kapitel II dieser Verordnung Schiffen unter 
seiner Flagge, die an Versuchen zur vollständig dokumentierten Fischerei teilnehmen, einen zusätzlichen Anteil von bis zu weiteren 
1 % der dem jeweiligen Mitgliedstaat zugeteilten Quote zuweisen. 

(2)  5 % dieser Quote können in den Gebieten VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe (LEZ/*8ABDE) gefangen werden. 
(3)  5 % dieser Quote können in den Gebieten VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe (LEZ/*8ABDE) für Beifänge im Rahmen der gezielten 

Fischerei auf Seezunge benutzt werden.  

Art: Blondrochen 
Micromesistius poutassou 

Gebiet: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII 
und XIV (Unionsgewässer und internationale 
Gewässer) 
(WHB/1X14) 

Dänemark 30 106 (1) (3)   

Deutschland 11 706 (1) (3)   

Spanien 25 524 (1) (2) (3)   

Frankreich 20 952 (1) (3)   

Irland 23 313 (1) (3)   

Niederlande 36 711 (1) (3)   

Portugal 2 371 (1) (2) (3)   

Schweden 7 447 (1) (3)   

Vereinigtes Königreich 39 065 (1) (3)   

Union 197 195 (1) (3)   

Norwegen 102 605   

Färöer 15 000   

TAC Entfällt  Analytische TAC   

(1)  Sonderbedingung: Bis zu der folgenden Menge darf in der norwegischen Wirtschaftszone oder in der Fischereizone um Jan Mayen 
(WHB/*NZJM1) gefangen werden: 0 % 

(2)  Quotenübertragungen auf die Gebiete VIIIc, IX und X; CECAF 34.1.1. (Unionsgewässer) Entsprechende Übertragungen sind der 
Kommission im Voraus mitzuteilen. 

(3)  Sonderbedingung: Im Rahmen einer Gesamtzugangsmenge von 35 000 Tonnen für die Union können die Mitgliedstaaten bis zu 
folgendem Prozentsatz ihrer Quoten in färöischen Gewässern fischen (WHB/* 05-F.): 17,7 %  
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Art: Blondrochen 
Micromesistius poutassou 

Gebiet: II, IVa, V, VI nördlich von 56°30′N und VII westlich 
von 12°W (Unionsgewässer) 
(WHB/24A567) 

Norwegen 0 (1) (2)   

Färöer 35 000 (3) (4)   

TAC Entfällt  Analytische TAC   

(1)  Wird auf die zwischen den Küstenstaaten vereinbarten Fangbeschränkungen für Norwegen angerechnet. 
(2)  Sonderbedingung: Die Fänge in IV dürfen folgende Menge nicht übersteigen (WHB/*04A-C): 0 

Diese Fangbeschränkung in IV macht folgenden Prozentanteil an der Zugangsquote Norwegens aus: 0 % 
(3)  Wird auf die Fangbeschränkungen für die Färöer angerechnet. 
(4)  Sonderbedingung: darf auch im Gebiet VIb (WHB/*06B-C) gefischt werden. Die Fänge in IVa dürfen folgende Menge nicht 

übersteigen (WHB/*04A-C): 6 250  

Art: Leng 
Pandalus borealis 

Gebiet: IIa und IV (Unionsgewässer) 
(PRA/2AC4-C) 

Dänemark 1 818   

Niederlande 17   

Schweden 73   

Vereinigtes Königreich 538   

Union 2 446   

TAC 2 446  Analytische TAC   
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Art: Rochen 
Rajiformes 

Gebiet: VIa, VIb, VIIa-c und VIIe-k (Unionsgewässer) 
(SRX/67AKXD) 

Belgien 725 (1) (2) (3)   

Estland 4 (1) (2) (3)   

Frankreich 3 255 (1) (2) (3)   

Deutschland 10 (1) (2) (3)   

Irland 1 048 (1) (2) (3)   

Litauen 17 (1) (2) (3)   

Niederlande 3 (1) (2) (3)   

Portugal 18 (1) (2) (3)   

Spanien 876 (1) (2) (3)   

Vereinigtes Königreich 2 076 (1) (2) (3)   

Union 8 032 (1) (2) (3)   

TAC 8 032 (2)  Vorsorgliche TAC 
Artikel 11 dieser Verordnung gilt.   

(1)  Fänge von Kuckucksrochen (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), Nagelrochen (Raja clavata) (RJC/67AKXD), Blondrochen (Raja 
brachyuran) (RJH/67AKXD), Fleckrochen (Raja montagui) (RJM/67AKXD), Kleinäugigem Rochen (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), 
Sandrochen (Raja circularis) (RJI/67AKXD) und Chagrinrochen (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sind getrennt zu melden. 

(2)  Gilt nicht für Perlrochen (Raja undulata). Diese Art darf in den durch diese TAC regulierten Gebieten nicht gezielt befischt werden. 
Beifänge von Perlrochen im Gebiet VIIe dürfen nur angelandet werden, wenn sie je Fangreise nicht mehr als 20 Kilogramm 
Lebendgewicht ausmachen und die Quoten gemäß der nachstehenden Tabelle nicht übersteigen. Diese Bestimmung gilt nicht für 
Fänge, die der Pflicht zur Anlandung unterliegen. Die früheren Bestimmungen gelten unbeschadet der Verbote gemäß den 
Artikeln 12 und 44 dieser Verordnung für die darin genannten Gebiete. Beifänge von Perlrochen sind nach folgendem Code 
getrennt zu melden: (RJU/67AKXD). Im Rahmen der oben genannten Quoten dürfen nur die nachstehenden Mengen an Perlrochen 
gefischt werden: 

Art: Perlrochen 
Raja undulata 

Gebiet: VIIe (Unionsgewässer) 
(RJU/67AKXD) 

Belgien 9   

Estland 0   

Frankreich 41   

Deutschland 0   

Irland 13   

Litauen 0   

Niederlande 0   

Portugal 0   

Spanien 11   

Vereinigtes Königreich 26   

Union 100   

TAC 100    

(3)  Sonderbedingung: Davon dürfen unbeschadet der Verbote gemäß den Artikeln 12 und 44 dieser Verordnung für die darin 
genannten Gebiete bis zu 5 % in dem Gebiet VIId (Unionsgewässer) (SRX/*07D.) gefangen werden. Fänge von Kuckucksrochen 
(Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), Nagelrochen (Raja clavata) (RJC/*07D.), Blondrochen (Raja brachyuran) (RJH/*07D.), Fleckrochen (Raja 
montagui) (RJM/*07D.), Kleinäugigem Rochen (Raja microocellata) (RJE/*07D.), Sandrochen (Raja circularis) (RJI/*07D.), Chagrinrochen 
(Raja fullonica) (RJF/*07D.) und Perlrochen (Raja undulata) (RJU/*07D.) sind getrennt zu melden.  
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Art: Rochen 
Rajiformes 

Gebiet: VIId (Unionsgewässer) 
(SRX/07D.) 

Belgien 72 (1) (2) (3)   

Frankreich 602 (1) (2) (3)   

Niederlande 4 (1) (2) (3)   

Vereinigtes Königreich 120 (1) (2) (3)   

Union 798 (1) (2) (3)   

TAC 798 (2)  Vorsorgliche TAC   

(1)  Fänge von Kuckucksrochen (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), Nagelrochen (Raja clavata) (RJC/07D.), Blondrochen (Raja brachyura) 
(RJH/07D.), Fleckrochen (Raja montagui) (RJM/07D.), Kleinäugigem Rochen (Raja microocellata) (RJE/07D.) und Perlrochen (Raja 
undulata) (RJU/07D.) sind getrennt zu melden. 

(2)  Gilt nicht für Perlrochen (Raja undulata). Diese Art darf in den durch diese TAC regulierten Gebieten nicht gezielt befischt werden. 
Beifänge von Perlrochen in dem durch diese TAC regulierten Gebiet dürfen nur angelandet werden, wenn sie je Fangreise nicht 
mehr als 20 Kilogramm Lebendgewicht ausmachen und die Quoten gemäß der nachstehenden Tabelle nicht übersteigen. Diese 
Bestimmung gilt nicht für Fänge, die der Pflicht zur Anlandung unterliegen. Die früheren Bestimmungen gelten unbeschadet der 
Verbote gemäß den Artikeln 12 und 44 dieser Verordnung für die darin genannten Gebiete. Beifänge von Perlrochen sind nach 
folgendem Code getrennt zu melden: (RJU/07D.). Im Rahmen der oben genannten Quoten dürfen nur die nachstehenden Mengen 
an Perlrochen gefischt werden: 

Art: Perlrochen 
Raja undulata 

Gebiet: VIId (Unionsgewässer) 
(RJU/07D.) 

Belgien 1   

Frankreich 8   

Niederlande 0   

Vereinigtes Königreich 2   

Union 11   

TAC 11    

(3)  Sonderbedingung: Davon dürfen bis zu 5 % in den Gebieten VIa, VIb, VIIa-c und VIIe-k (Unionsgewässer) (SRX/*67AKD) gefangen 
werden. Für Perlrochen gilt diese Sonderbedingung nur für das Gebiet VIIe. Fänge von Kuckucksrochen (Leucoraja naevus) 
(RJN/*67AKD), Nagelrochen (Raja clavata) (RJC/*67AKD), Blondrochen (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), Fleckrochen (Raja montagui) 
(RJM/*67AKD), Kleinäugigem Rochen (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) und Perlrochen (Raja undulata) (RJU/*67AKD) sind getrennt 
zu melden.  
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Art: Rochen 
Rajiformes 

Gebiet: VIII und IX (Unionsgewässer) 
(SRX/89-C.) 

Belgien 7 (1) (2)   

Frankreich 1 298 (1) (2)   

Portugal 1 051 (1) (2)   

Spanien 1 057 (1) (2)   

Vereinigtes Königreich 7 (1) (2)   

Union 3 420 (1) (2)   

TAC 3 420 (2)  Vorsorgliche TAC   

(1)  Fänge von Kuckucksrochen (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), Blondrochen (Raja brachyura) (RJH/89-C.), Nagelrochen (Raja clavata) 
(RJC/89-C.) und Perlrochen (Raja undulata) (RJU/89-C.) sind gesondert zu melden. 

(2)  Gilt nicht für Perlrochen (Raja undulata). Diese Art darf in den durch diese TAC regulierten Gebieten nicht gezielt befischt werden. 
Beifänge von Perlrochen im Gebiet VIII dürfen nur angelandet werden, wenn sie je Fangreise nicht mehr als 20 Kilogramm 
Lebendgewicht ausmachen und die Quoten gemäß der nachstehenden Tabelle nicht übersteigen. Diese Bestimmung gilt nicht für 
Fänge, die der Pflicht zur Anlandung unterliegen. Die früheren Bestimmungen gelten unbeschadet der Verbote gemäß den 
Artikeln 12 und 44 dieser Verordnung für die darin genannten Gebiete. Beifänge von Perlrochen sind nach folgendem Code 
getrennt zu melden: (RJU/89-C.). Im Rahmen der oben genannten Quoten dürfen nur die nachstehenden Mengen an Perlrochen 
gefischt werden: 

Art: Perlrochen 
Raja undulata 

Gebiet: VIII (Unionsgewässer) 
(RJU/89-C.) 

Belgien 0   

Frankreich 9   

Portugal 8   

Spanien 8   

Vereinigtes Königreich 0   

Union 25   

TAC 25     
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Art: Makrele 
Scomber scombrus 

Gebiet: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId und VIIIe; Vb (Unionsge
wässer und internationale Gewässer); IIa, XII und 
XIV (internationale Gewässer) 
(MAC/2CX14-) 

Deutschland 26 766   

Spanien 28   

Estland 223   

Frankreich 17 846   

Irland 89 220   

Lettland 164   

Litauen 164   

Niederlande 39 033   

Polen 1 885   

Vereinigtes Königreich 245 363   

Union 420 692   

Norwegen 18 852 (1) (2)   

Färöer 39 824 (3)   

TAC Entfällt  Analytische TAC 
Artikel 7 Absatz 3 dieser Verordnung gilt.   

(1)  Darf in den Gebieten IIa, VIa (nördlich von 56° 30′ N) und in den Gebieten IVa, VIId, VIIe, VIIf und VIIh (MAC/*AX7H) gefangen 
werden. 

(2)  Folgende zusätzliche Menge der Zugangsquote in Tonnen darf von Norwegen nördlich von 56° 30′ N gefangen werden und ist auf 
seine Fangbeschränkungen anzurechnen (MAC/*N5630): 43 680 

(3)  Diese Menge ist von den Fangbeschränkungen der Färöer abzuziehen (Zugangsquote). Darf nur im Gebiet VIa (nördlich von 
56° 30′ N) (MAC/*6AN56) gefangen werden. Allerdings darf diese Quote vom 1. Januar bis zum 15. Februar und vom 1. Oktober 
bis zum 31. Dezember auch in den Gebieten IIa und IVa (nördlich von 59° N) (Unionsgebiet) (MAC/*24N59) befischt werden.  

Sonderbedingung 

Im Rahmen der oben genannten Quoten dürfen in den nachstehend angegebenen Gebieten und in den nachstehend 
genannten Zeiträumen nur die folgenden Mengen gefangen werden:  

IIa (Unionsgewässer); IVa (Unionsgewässer und 
norwegische Gewässer). Vom 1. Januar bis 

zum 15. Februar 2015 und vom 1. September 
bis zum 31. Dezember 2015 

(MAC/*4A-EN) 

IIa (norwegische Gewässer) 
(MAC/*2AN-) 

Färöische Gewässer 
(MAC/*FRO2) 

Deutschland 16 154 2 176 2 228 

Frankreich 10 770 1 449 1 485 

Irland 53 847 7 254 7 426 

Niederlande 23 557 3 172 3 249 

Vereinigtes Königreich 148 087 19 952 20 424 

Union 252 415 34 003 34 812   
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ANHANG IV 

Art: Hering 
Clupea harengus 

Gebiet: I und II (Unionsgewässer und internationale 
Gewässer) 
(HER/1/2-) 

Belgien 6 (1)   

Dänemark 6 314 (1)   

Deutschland 1 105 (1)   

Spanien 21 (1)   

Frankreich 272 (1)   

Irland 1 634 (1)   

Niederlande 2 259 (1)   

Polen 319 (1)   

Portugal 21 (1)   

Finnland 98 (1)   

Schweden 2 339 (1)   

Vereinigtes Königreich 4 036 (1)   

Union 18 424 (1)   

Färöer 9 000 (2) (3)   

TAC Nicht festgelegt  Analytische TAC   

(1)  Bei der Meldung von Fängen an die Kommission sind auch die in jedem der folgenden Gebiete gefangenen Mengen zu melden: 
NEAFC-Regelungsbereich und Unionsgewässer. 

(2)  Sie dürfen in den Unionsgewässern nördlich von 62° N gefischt werden. 
(3)  Wird auf die Fangbeschränkungen für die Färöer angerechnet. 

Sonderbedingung: 

Im Rahmen der oben genannten Quoten dürfen in den nachstehend angegebenen Gebieten nur die folgenden Mengen 
gefangen werden: 

Norwegische Gewässer nördlich von 62° N und die Fischereizone um Jan Mayen (HER/*2AJMN) 
0  

II, Vb (nördlich von 62o N) (färöische 
Gewässer) (HER/*2A 5B-F) 

Belgien 3 

Dänemark 3 084 

Deutschland 540 

Spanien 10 

Frankreich 133 

Irland 798 

Niederlande 1 104 

Polen 156 

Portugal 10 

Finnland 48 

Schweden 1 143 

Vereinigtes Königreich 1 971   
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ANHANG V 

„ANHANG IJ 

SPRFMO-ÜBEREINKOMMENSBEREICH 

Art: Bastardmakrele 
Trachurus murphyi 

Gebiet: SPRFMO-Übereinkommensbereich 
(CJM/SPRFMO) 

Deutschland 7 067,15   

Niederlande 7 660,06   

Litauen 4 917,5   

Polen 8 455,29   

Union 28 100   

TAC Entfällt“  Analytische TAC 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 
gilt nicht. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 
gilt nicht.    
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ANHANG VI 

„ANHANG III 

HÖCHSTZAHL DER FANGGENEHMIGUNGEN FÜR UNIONSSCHIFFE, DIE IN DRITTLANDGEWÄSSERN 
FISCHFANG BETREIBEN 

Fanggebiet Fischerei Zahl der Fang
genehmigungen 

Aufteilung der Fanggenehmigungen 
auf die Mitgliedstaaten 

Höchstanzahl 
gleichzeitig 
eingesetzter 

Schiffe 

Norwegische Ge
wässer und Fische
reizone um Jan 
Mayen 

Hering, nördlich von 62° 00′ N Noch nicht 
festgelegt 

DK Noch nicht festgelegt Noch nicht 
festgelegt 

DE Noch nicht festgelegt 

FR Noch nicht festgelegt 

IE Noch nicht festgelegt 

NL Noch nicht festgelegt 

PL Noch nicht festgelegt 

SV Noch nicht festgelegt 

UK Noch nicht festgelegt 

Grundfischarten, nördlich von 62° 00′ N 80 DE 16 50 

IE 1 

ES 20 

FR 18 

PT 9 

UK 14 

Nicht 
aufge

teilt 

2 

Makrele (1) Entfällt Entfällt 70 

Industriearten, südlich von 62° 00′ N 480 DK 450 150 

UK 30 

Färöische Gewäs
ser 

Alle Schleppnetzfischereien mit Schiffen 
von höchstens 180 Fuß im Gebiet zwi
schen 12 und 21 Seemeilen von den fä
röischen Basislinien 

26 BE 0 13 

DE 4 

FR 4 

UK 18 

Gezielte Fischerei auf Kabeljau und 
Schellfisch mit einer Mindestmaschen
größe von 135 mm, begrenzt auf das 
Gebiet südlich von 62°28′ N und östlich 
von 6°30′ W 

8 (2) Entfällt 4 
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Fanggebiet Fischerei Zahl der Fang
genehmigungen 

Aufteilung der Fanggenehmigungen 
auf die Mitgliedstaaten 

Höchstanzahl 
gleichzeitig 
eingesetzter 

Schiffe  

Schleppnetzfischerei außerhalb von 21 
Seemeilen von den färöischen Basislinien. 
Vom 1. März bis 31. Mai und vom 1. Ok
tober bis 31. Dezember dürfen diese 
Schiffe im Gebiet zwischen 61° 20′ N 
und 62°00′ N und zwischen 12 und 21 
Seemeilen von den Basislinien fischen. 

70 BE 0 26 

DE 10 

FR 40 

UK 20 

Schleppnetzfischerei auf Blauleng mit ei
ner Mindestmaschengröße von 100 mm 
im Gebiet südlich von 61° 30′ N und 
westlich von 9°00′ W und im Gebiet 
zwischen 7°00′ W und 9°00′ W südlich 
von 60°30′ N und im Gebiet südwestlich 
einer Linie zwischen 60°30′ N, 7°00′ W 
und 60°00′ N, 6°00′ W 

70 DE (3) 8 20 (4) 

FR (3) 12 

Gezielte Schleppnetzfischerei auf See
lachs mit einer Mindestmaschengröße 
von 120 mm und der Möglichkeit, 
Rundstropps um den Steert zu verwen
den. 

70 Entfällt 22 (4) 

Fischerei auf Blauen Wittling. Sollten die 
färöischen Behörden besondere Vor
schriften für den Zugang zum sogenann
ten ‚Hauptfanggebiet für Blauen Wittling‘ 
einführen, kann die Gesamtzahl der Li
zenzen um vier Schiffe erhöht werden, 
damit Paare gebildet werden können 

34 DE 2 20 

DK 5 

FR 4 

NL 6 

UK 7 

SE 1 

ES 4 

IE 4 

PT 1 

Leinenfischerei 10 UK 10 6 

Makrele 12 DK 1 12 

BE 0 

DE 1 

FR 1 

IE 2 

NL 1 

SE 1 

UK 5 
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Fanggebiet Fischerei Zahl der Fang
genehmigungen 

Aufteilung der Fanggenehmigungen 
auf die Mitgliedstaaten 

Höchstanzahl 
gleichzeitig 
eingesetzter 

Schiffe  

Hering, nördlich von 62° 00′ N 20 DK 5  

DE 2 

IE 2 

FR 1 

NL 2 

PL 1 

SE 3 

UK 4 

(1)  Unbeschadet zusätzlicher Fanglizenzen, die Schweden von Norwegen nach der üblichen Praxis gewährt werden. 
(2)  In den Zahlen für alle Schleppnetzfischereien mit Schiffen von höchstens 180 Fuß im Gebiet zwischen 12 und 21 Seemeilen von den färöischen 

Basislinien enthalten. 
(3)  Höchstzahl Schiffe zu jedem beliebigen Zeitpunkt. 
(4)  In den Zahlen für die ‚Schleppnetzfischerei außerhalb von 21 Seemeilen von den färöischen Basislinien‘ enthalten.“   
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ANHANG VII 

„ANHANG IV 

ICCAT-ÜBEREINKOMMENSBEREICH (1) 

1.  Höchstanzahl Köderschiffe und Schleppleinenfischer der Union, die im Ostatlantik Roten Thun zwischen 8 kg/75 cm 
und 30 kg/115 cm aktiv befischen dürfen 

Spanien 60 

Frankreich 37 

Union 97  

2.  Höchstanzahl Fischereifahrzeuge der handwerklichen Küstenfischerei der Union, die im Mittelmeer Roten Thun 
zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm aktiv befischen dürfen 

Spanien 151 

Frankreich 94 

Italien 30 

Zypern 6 (2) 

Malta 28 (3) 

Union 309  

3.  Höchstanzahl Unionsschiffe, die im Adriatischen Meer Roten Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm zu 
Aufzuchtzwecken aktiv befischen dürfen 

Kroatien 11 

Italien 12 

Union 23  

4.  Höchstanzahl und Gesamttonnage (im Folgenden 'BRZ') der Fischereifahrzeuge eines jeden Mitgliedstaats, die im 
Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun fischen, an Bord behalten, umladen, transportieren oder anlanden dürfen 

Tabelle A 

Anzahl der Fischereifahrzeuge (4)  

Zypern (5) Griechen
land (6) Kroatien Italien Frankreich Spanien Malta (7) 

Ringwaden-fänger 1 1 11 12 17 6 1 

Langleinen-fänger 6 (8) 0 0 30 8 58 28 

Köderschiffe 0 0 0 0 8 70 0 
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Anzahl der Fischereifahrzeuge (4)  

Zypern (5) Griechen
land (6) Kroatien Italien Frankreich Spanien Malta (7) 

Handleinen 0 0 12 0 29 (9) 1 0 

Trawler 0 0 0 0 57 0 0 

Sonstige Fahrzeuge der 
handwerklichen Fische
rei (10) 

0 21 0 0 94 83 0  

Tabelle B 

Gesamtkapazität in BRZ  

Zypern Kroatien Griechen
land Italien Frankreich Spanien Malta 

Ringwaden-fänger Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Langleinenfänger Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Köderschiffe Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Handleinenfänger Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Trawler Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Sonstige Fahrzeuge 
der handwerklichen 
Fischerei 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt 

Noch nicht 
festgelegt  

5.  Höchstzahl der Tonnaren, die jeder Mitgliedstaat im Ostatlantik und im Mittelmeer für den Fang von Rotem Thun 
einsetzen darf  

Anzahl Tonnaren (11) 

Spanien 5 

Italien 6 

Portugal 2  

6.  Maximale Mast- und Aufzuchtkapazität für Roten Thun für jeden Mitgliedstaat und Höchstmenge an wild 
gefangenem Roten Thun, der neu eingesetzt werden darf und den jeder Mitgliedstaat auf seine Thunfischfarmen im 
Ostatlantik und im Mittelmeer aufteilen kann 

Tabelle A 

Maximale Thunfischmast- und -aufzuchtkapazität  

Anzahl Betriebe Kapazität (in Tonnen) 

Spanien 14 11 852 

Italien 15 13 000 

Griechenland 2 2 100 
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Maximale Thunfischmast- und -aufzuchtkapazität  

Anzahl Betriebe Kapazität (in Tonnen) 

Zypern 3 3 000 

Kroatien 7 7 880 

Malta 8 12 300  

Tabelle B 

Höchstmenge an wild gefangenem Roten Thun, der neu eingesetzt werden darf (in Tonnen) 

Spanien 5 855 

Italien 3 764 

Griechenland 785 

Zypern 2 195 

Kroatien 2 947 

Malta 8 768    

(1) Die Zahlen in den Tabellen unter den Nummern 1, 2 und 3 können gesenkt werden, um die internationalen Verpflichtungen der 
Union zu erfüllen. 

(2) Diese Zahl kann um 10 erhöht werden, wenn Zypern beschließt, den Ringwadenfänger gemäß Fußnote 5 der Tabelle A unter 
Nummer 4 durch 10 Langleinenfänger zu ersetzen. 

(3) Diese Zahl kann um 10 erhöht werden, wenn Malta beschließt, den Ringwadenfänger gemäß Fußnote 7 der Tabelle A unter 
Nummer 4 durch 10 Langleinenfänger zu ersetzen. 

(4) Die Zahlen in der Tabelle A unter Nummer 4 können weiter erhöht werden, sofern die internationalen Verpflichtungen der EU 
erfüllt werden. 

(5) Ein mittelgroßer Ringwadenfänger kann durch höchstens 10 Langleinenfänger ersetzt werden. 
(6) Ein mittelgroßer Ringwadenfänger kann durch höchstens 10 Fahrzeuge der handwerklichen Fischerei oder einen kleinen 

Ringwadenfänger und 3 Fahrzeuge der handwerklichen Fischerei ersetzt werden. 
(7) Ein mittelgroßer Ringwadenfänger kann durch höchstens 10 Langleinenfänger ersetzt werden. 
(8) Polyvalente Fahrzeuge, die verschiedene Fanggeräte einsetzen. 
(9) Schleppangler für den Fischfang im Ostatlantik. 

(10) Polyvalente Fahrzeuge, die verschiedene Fanggeräte einsetzen (Langleinen, Handleinen, Schleppangeln) 
(11) Diese Zahl kann weiter erhöht werden, sofern die internationalen Verpflichtungen der Union erfüllt werden.“  
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ANHANG VIII 

„ANHANG VIII 

MENGENMÄSSIGE BESCHRÄNKUNGEN DER FANGGENEHMIGUNGEN FÜR DRITTLANDSCHIFFE, DIE IN 
UNIONSGEWÄSSERN FISCHFANG BETREIBEN 

Flaggenstaat Fischerei Zahl der Fanggenehmi
gungen 

Höchstanzahl gleichzeitig 
eingesetzter Schiffe 

Norwegen Hering, nördlich von 62° 00′ N Noch nicht festgelegt Noch nicht festgelegt 

Färöer Makrele, Gebiet VIa (nördlich von 56° 
30′ N), Gebiete IIa und IVa (nördlich von 
59° N) 

Bastardmakrele, IV, VIa (nördlich von 
56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh 

14 14 

Hering, nördlich von 62° 00′ N 20  

Hering, IIIa 4 4 

Industriefischerei auf Stintdorsch, IV, VIa 
(nördlich von 56°30′ N) (einschließlich un
vermeidbarer Beifänge von Blauem Wittling) 

14 14 

Leng und Lumb 20 10 

Blauer Wittling, II, IVa, V, VIa (nördlich 
von 56° 30′ N), VIb, VII (westlich von 
12°00′ W) 

20 20 

Blauleng 16 16“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/524 DER KOMMISSION 

vom 27. März 2015 

zur Berichtigung der bulgarischen Fassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 79/2012 zur 
Regelung der Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet 

der Mehrwertsteuer 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (1), insbesondere auf die 
Artikel 14, 32, 48, 49 und Artikel 51 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die bulgarische Fassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 79/2012 der Kommission (2) enthält einen 
Fehler. Der Satzteil „im Gebiet der Europäischen Union“ in den Artikeln 2 und 3 muss gestrichen werden. Die 
bulgarische Fassung ist daher zu berichtigen. Die anderen Sprachfassungen sind nicht betroffen. 

(2)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

[Betrifft nur die bulgarische Fassung.] 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. März 2015 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/525 DER KOMMISSION 

vom 27. März 2015 

zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf verstärkte amtliche 

Kontrollen bei der Einfuhr bestimmter Futtermittel und Lebensmittel nichttierischen Ursprungs 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz (1), insbesondere auf Artikel 15 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 669/2009 der Kommission (2) enthält Bestimmungen über verstärkte amtliche 
Kontrollen, die bei der Einfuhr der in Anhang I der genannten Verordnung aufgelisteten Futtermittel und 
Lebensmittel nichttierischen Ursprungs (im Folgenden die „Liste“) an den Orten des Eingangs in die in Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 aufgeführten Gebiete vorzunehmen sind. 

(2)  Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 wird die Liste regelmäßig — und zwar mindestens 
vierteljährlich — aktualisiert, wobei zumindest Daten aus den in diesem Artikel genannten Quellen 
heranzuziehen sind. 

(3)  Die Häufigkeit und Relevanz der im Rahmen des Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel gemeldeten 
jüngsten Lebensmittelvorfälle, die Ergebnisse der vom Lebensmittel- und Veterinäramt in Drittländern 
durchgeführten Auditbesuche sowie die vierteljährlichen Berichte über Sendungen von Lebens- und Futtermitteln 
nichttierischen Ursprungs, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) 
Nr. 669/2009 vorlegen, machen deutlich, dass die Liste geändert werden sollte. 

(4)  Insbesondere für Sendungen mit Mandeln mit Ursprung in Australien, Pistazien mit Ursprung in den Vereinigten 
Staaten und getrockneten Aprikosen mit Ursprung in Usbekistan deuten die entsprechenden Informationsquellen 
auf neue Risiken hin, die verstärkte amtliche Kontrollen erfordern. Für solche Sendungen sollte daher ein Eintrag 
in die Liste aufgenommen werden. 

(5)  Außerdem müssen die Endnoten in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 geändert werden, um 
sicherzustellen, dass die von den Mitgliedstaaten gemäß der genannten Verordnung durchgeführten Kontrollen 
mindestens auf die Pestizide abzielen, die in dem nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 (3) 
verabschiedeten Kontrollprogramm aufgeführt sind und mit Multirückstandsmethoden auf der Grundlage von 
GC-MS und LC-MS analysiert werden können. Darüber hinaus ist es angezeigt, einzelne Endnoten zu bestimmten 
Pestiziden beizubehalten, die nicht in diesem Kontrollprogramm aufgeführt sind oder die in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten mit einer Einzelrückstandsmethode analysiert werden müssen. 

(6)  Damit Einheitlichkeit und Klarheit der EU-Rechtsvorschriften gewährleistet sind, sollte Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 669/2009 durch den Wortlaut im Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt werden. 

(7)  Die Verordnung (EG) Nr. 669/2009 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(8)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. April 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. März 2015 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  

28.3.2015 L 84/24 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ANHANG 

„ANHANG I 

Futtermittel und Lebensmittel nichttierischen Ursprungs, die verstärkten amtlichen Kontrollen am 
benannten Eingangsort unterliegen 

Futtermittel bzw. Lebensmittel 
(vorgesehener Verwendungszweck) KN-Code (1) 

TARIC- 
Unterposi

tion 
Ursprungsland Gefahr 

Häufigkeit von 
Waren- und 

Nämlichkeitskon
trollen (%) 

Getrocknete Weintrauben 0806 20  Afghanistan 
(AF) 

Ochratoxin A 50 

(Lebensmittel)  

—  Mandeln, in der Schale —  0802 11  Australien 
(AU) 

Aflatoxine 20 

—  Mandeln, geschält —  0802 12 

(Lebensmittel)  

—  Erdnüsse, in der Schale —  1202 41 00  Brasilien (BR) Aflatoxine 10 

—  Erdnüsse, geschält —  1202 42 00 

—  Erdnussbutter —  2008 11 10 

— Erdnüsse, in anderer Weise zuberei
tet oder haltbar gemacht 

—  2008 11 91; 
2008 11 96; 
2008 11 98 

(Futtermittel und Lebensmittel)  

—  Spargelbohnen 
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 

—  ex 0708 20 00; 
ex 0710 22 00 

10 
10 

Kambodscha 
(KH) 

Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (3) 

50 

—  Auberginen/Melanzani —  0709 30 00; 
ex 0710 80 95 72 

(Lebensmittel — frisches, gekühltes 
oder gefrorenes Gemüse)   

Chinesischer Sellerie (Apium graveolens) ex 0709 40 00 20 Kambodscha 
(KH) 

Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (4) 

50 

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt)   

Brassica oleracea 
(sonstige genießbare Kohlarten der 
Gattung Brassica, ‚Chinesischer Brok
koli‘) (5) 

ex 0704 90 90 40 China (CN) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) 

50 

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt)   

Tee, auch aromatisiert 0902  China (CN) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (6) 

10 

(Lebensmittel)  

—  Auberginen/Melanzani —  0709 30 00; 
ex 0710 80 95 72 

Dominikani
sche Republik 
(DO) 

Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (7) 

10 

—  Bittergurke (Momordica charantia) —  ex 0709 99 90; 
ex 0710 80 95 

70 
70 

(Lebensmittel — frisches, gekühltes 
oder gefrorenes Gemüse)   
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Futtermittel bzw. Lebensmittel 
(vorgesehener Verwendungszweck) KN-Code (1) 

TARIC- 
Unterposi

tion 
Ursprungsland Gefahr 

Häufigkeit von 
Waren- und 

Nämlichkeitskon
trollen (%) 

—  Spargelbohnen 
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 

—  ex 0708 20 00; 
ex 0710 22 00 

10 
10 

Dominikani
sche Republik 
(DO) 

Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (7) 

20 

— Paprika (Gemüsepaprika und an
dere Sorten) (Capsicum spp.) 

—  0709 60 10; 
ex 0709 60 99 20 

(Lebensmittel — frisches, gekühltes 
oder gefrorenes Gemüse) 

—  0710 80 51; 
ex 0710 80 59 20 

Erdbeeren (frisch) 0810 10 00  Ägypten (EG) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (8) 

10 

(Lebensmittel)  

Paprika (Gemüsepaprika und andere 
Sorten) (Capsicum spp.) 

0709 60 10; 
ex 0709 60 99; 20 

Ägypten (EG) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (9) 

10 

(Lebensmittel — frisches, gekühltes 
oder gefrorenes Gemüse) 

0710 80 51; 
ex 0710 80 59 20 

Betelblätter (Piper betle L.) ex 1404 90 00 10 Indien (IN) Salmonellen (10) 50 

(Lebensmittel)   

Sesamsamen 1207 40 90  Indien (IN) Salmonellen (10) 20 

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt)  

—  Capsicum annuum, ganz —  0904 21 10 
—  ex 0904 22 00 10 

Indien (IN) Aflatoxine 20 

—  Capsicum annuum, gemahlen oder 
sonst zerkleinert 

—  0904 21 90  

—  getrocknete Früchte der Gattung 
Capsicum, ganz, ausgenommen Ge
müsepaprika (Capsicum annuum) 

—  Muskatnuss 
(Myristica fragrans) 

—  0908 11 00; 
0908 12 00 

(Lebensmittel — getrocknete Ge
würze)  

Enzyme; zubereitete Enzyme 3507  Indien (IN) Chlorampheni
col 

50 

(Futtermittel und Lebensmittel)  

—  Muskatnuss 
(Myristica fragrans) 

—  0908 11 00; 
0908 12 00  

Indonesien (ID) Aflatoxine 20 

(Lebensmittel — getrocknete Ge
würze)  

—  Erbsen (mit Hülsen) —  ex 0708 10 00 
—  ex 0708 20 00 

40 
40 

Kenia (KE) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (11) 

10 

—  Bohnen (mit Hülsen)   

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt)  
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Futtermittel bzw. Lebensmittel 
(vorgesehener Verwendungszweck) KN-Code (1) 

TARIC- 
Unterposi

tion 
Ursprungsland Gefahr 

Häufigkeit von 
Waren- und 

Nämlichkeitskon
trollen (%) 

Minze ex 1211 90 86; 30 Marokko (MA) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (12) 

10 

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt) ex 2008 99 99 70 

Getrocknete Bohnen 0713 39 00  Nigeria (NG) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) 

50 

(Lebensmittel)  

Tafeltrauben 0806 10 10  Peru (PE) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (13) 

10 

(Lebensmittel — frisch)  

Wassermelonenkerne (Egusi, Citrullus 
lanatus) und daraus hergestellte Erzeug
nisse 

ex 1207 70 00; 
ex 1106 30 90; 
ex 2008 99 99 

10 
30 
50 

Sierra Leone 
(SL) 

Aflatoxine 50 

(Lebensmittel)   

—  Erdnüsse, in der Schale —  1202 41 00  Sudan (SD) Aflatoxine 50 

—  Erdnüsse, geschält —  1202 42 00 

—  Erdnussbutter —  2008 11 10 

— Erdnüsse, in anderer Weise zuberei
tet oder haltbar gemacht 

—  2008 11 91; 
2008 11 96; 
2008 11 98 

(Futtermittel und Lebensmittel)  

Paprika (außer Gemüsepaprika) (Capsi
cum spp.) 

ex 0709 60 99 20 Thailand (TH) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (14) 

10 

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt)   

Betelblätter (Piper betle L.) ex 1404 90 00 10 Thailand (TH) Salmonellen (10) 50 

(Lebensmittel)   

—  Spargelbohnen 
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 

—  ex 0708 20 00; 
ex 0710 22 00 

10 
10 

Thailand (TH) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (15) 

20 

—  Auberginen/Melanzani —  0709 30 00; 
ex 0710 80 95 72 

(Lebensmittel — frisches, gekühltes 
oder gefrorenes Gemüse)   

—  Getrocknete Aprikosen/Marillen —  0813 10 00  Türkei (TR) Sulfite (16) 10 

—  Aprikosen/Marillen, in anderer 
Weise zubereitet oder haltbar ge
macht 

—  2008 50 61 

(Lebensmittel)  

—  Gemüsepaprika (Capsicum annuum) —  0709 60 10; 
0710 80 51  

Türkei (TR) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (17) 

10 

(Lebensmittel — frisches, gekühltes 
oder gefrorenes Gemüse)  

28.3.2015 L 84/27 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Futtermittel bzw. Lebensmittel 
(vorgesehener Verwendungszweck) KN-Code (1) 

TARIC- 
Unterposi

tion 
Ursprungsland Gefahr 

Häufigkeit von 
Waren- und 

Nämlichkeitskon
trollen (%) 

Weinblätter (Traubenblätter) ex 2008 99 99 11; 19 Türkei (TR) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (18) 

20 

(Lebensmittel)   

—  Pistazien, in der Schale —  0802 51 00  Vereinigte Staa
ten (US) 

Aflatoxine 20 

—  Pistazien, geschält —  0802 52 00 

(Lebensmittel)  

—  Getrocknete Aprikosen/Marillen —  0813 10 00  Usbekistan 
(UZ) 

Sulfite (16) 50 

—  Aprikosen/Marillen, in anderer 
Weise zubereitet oder haltbar ge
macht 

—  2008 50 61 

(Lebensmittel)  

Getrocknete Weintrauben 0806 20  Usbekistan 
(UZ) 

Ochratoxin A 50 

(Lebensmittel)  

—  Korianderblätter —  ex 0709 99 90 72 Vietnam (VN) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (19) 

20 

—  Basilikum (Ocimum basilicum) und 
indisches Basilikum (Ocimum tenuif
lorum) 

—  ex 1211 90 86; 
ex 2008 99 99 

20 
75 

—  Minze —  ex 1211 90 86; 
ex 2008 99 99 

30 
70 

—  Petersilie —  ex 0709 99 90 40 

(Lebensmittel — frische oder gekühlte 
Kräuter)   

—  Pitahaya (Drachenfrucht) —  ex 0810 90 20 10 Vietnam (VN) Rückstände von 
Schädlingsbe
kämpfungsmit
teln (2) (19) 

20 

—  Okra —  ex 0709 99 90 20 

—  Paprika (außer Gemüsepaprika) 
(Capsicum spp.) 

—  ex 0709 60 99 20 

(Lebensmittel — frisch oder gekühlt)     

(1) Sind nur bestimmte Erzeugnisse mit demselben KN-Code Kontrollen zu unterziehen und ist dieser Code nicht weiter unterteilt, so wird der KN- 
Code mit dem Zusatz ‚ex‘ wiedergegeben.  

(2) Rückstände mindestens von solchen Pestiziden, die in dem gemäß Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen 
und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1) verabschiedeten Kontroll
programm aufgeführt und mit Multirückstandsmethoden auf der Grundlage von GC-MS und LC-MS analysiert werden können (Pestizide lediglich 
in/auf Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs zu überwachen).  

(3) Rückstände von Chlorbufam.  
(4) Rückstände von Phenthoat.  
(5) Gemüsekohl der Gattung Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Auch als ‚Kai-Lan‘, ‚Gai-Lan‘, ‚Gailan‘, 

‚Kailan‘ und ‚Chinese bare Jielan‘ bekannt.  
(6) Trifluralin-Rückstände.  
(7) Rückstände von Acephat, Aldicarb (Summe aus Aldicarb, seinem Sulfoxid und seinem Sulfon, ausgedrückt als Aldicarb), Amitraz (Amitraz 

einschließlich seiner Metaboliten, die den 2,4-Dimethylanilin-Anteil enthalten, ausgedrückt als Amitraz), Diafenthiuron, Dicofol (Summe aus p, p′- 
und o,p′-Isomeren), Dithiocarbamaten (Dithiocarbamate, ausgedrückt als CS2, einschließlich Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram und 
Ziram) und Methiocarb (Summe aus Methiocarb und Methiocarbsulfoxid und -sulfon, ausgedrückt als Methiocarb).  

(8) Rückstände von Hexaflumuron, Methiocarb (Summe aus Methiocarb und Methiocarbsulfoxid und -sulfon, ausgedrückt als Methiocarb), Phenthoat 
und Thiophanat-methyl.  

(9) Rückstände von Dicofol (Summe aus p, p′- und o,p′-Isomeren), Dinotefuran, Folpet, Prochloraz (Summe aus Prochloraz und seinen Metaboliten, 
die den 2,4,6-Trichlorphenol-Anteil enthalten, ausgedrückt als Prochloraz), Thiophanat-methyl und Triforin.  

(10) Referenzmethode EN/ISO 6579 oder eine Methode, die gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 
2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel (ABl. L 338 vom 22.12.2005, S. 1) anhand dieser Methode validiert wurde.  
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(11) Rückstände von Acephat und Diafenthiuron.  
(12) Rückstände von Flubendiamid.  
(13) Rückstände von Ethephon.  
(14) Rückstände von Formetanat: Summe aus Formetanat und seinen Salzen, ausgedrückt als Formetanat(hydrochlorid) Prothiofos und Triforin.  
(15) Rückstände von Acephat, Dicrotophos, Prothiofos, Quinalphos und Triforin.  
(16) Referenzmethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 oder ISO 5522:1981.  
(17) Rückstände von Diafenthiuron, Formetanat: Summe aus Formetanat und seinen Salzen, ausgedrückt als Formetanat(hydrochlorid) und 

Thiophanat-methyl.  
(18) Rückstände von Dithiocarbamaten (Dithiocarbamate, ausgedrückt als CS2, einschließlich Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram und 

Ziram) und Metrafenon.  
(19) Rückstände von Dithiocarbamaten (Dithiocarbamate, ausgedrückt als CS2, einschließlich Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram und 

Ziram) Phenthoat und Quinalphos.“     
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/526 DER KOMMISSION 

vom 27. März 2015 

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 hinsichtlich des Eintrags zu den 
Vereinigten Staaten in der Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus 
denen bestimmte Geflügelwaren in die Union eingeführt bzw. durch die Union durchgeführt 
werden dürfen, in Bezug auf weitere Ausbrüche der hochpathogenen aviären Influenza in diesem 

Land 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs (1), insbesondere auf den einleitenden Satz des Artikels 8, Artikel 8 Nummer 1 Unterabsatz 1, Artikel 8 
Nummer 4 und Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe c, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 30. November 2009 über die tierseuchenrechtlichen 
Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus 
Drittländern (2), insbesondere auf Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommission (3) enthält die Anforderungen an Veterinärbescheinigungen 
für die Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen (im Folgenden „die Waren“) in die Union sowie für deren 
Durchfuhr durch die Union, einschließlich der Lagerung während der Durchfuhr. Die betreffenden Waren dürfen 
ausschließlich aus den in den Spalten 1 und 3 der Tabelle in Anhang I Teil 1 der genannten Verordnung 
aufgeführten Drittländern, Gebieten, Zonen oder Kompartimenten in die Union eingeführt bzw. durch die Union 
durchgeführt werden. 

(2)  In der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 ist auch festgelegt, unter welchen Bedingungen ein Drittland, ein Gebiet, 
eine Zone oder ein Kompartiment als frei von der hochpathogenen aviären Influenza (HPAI) gilt. 

(3)  Die Vereinigten Staaten sind in Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 als Drittland aufgeführt, bei 
dem aus bestimmten Teilen seines Hoheitsgebiets — abhängig davon, ob dort HPAI-Ausbrüche verzeichnet 
werden — die Einfuhr der unter die genannte Verordnung fallenden Waren in die Union und ihre Durchfuhr 
durch die Union zulässig ist. Diese Regionalisierung wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 anerkannt, die 
nach den HPAI-Ausbrüchen in den Bundesstaaten Kalifornien, Idaho, Oregon und Washington durch die 
Durchführungsverordnungen (EU) 2015/243 (4) und (EU) 2015/342 (5) geändert wurde. 

(4)  Ein Abkommen zwischen der Union und den Vereinigten Staaten (6) (im Folgenden „das Abkommen“) sieht die 
rasche gegenseitige Anerkennung von Regionalisierungsmaßnahmen bei Seuchenausbrüchen in der Union oder 
den Vereinigten Staaten vor. 

(5)  Die Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass es im Februar und im März 2015 weitere Ausbrüche von HPAI des 
Subtyps H5 in Geflügelbeständen in den Bundesstaaten Kalifornien, Oregon, Minnesota und Washington gab. Die 
Veterinärbehörden der Vereinigten Staaten haben die Ausstellung von Veterinärbescheinigungen für zur Ausfuhr 
in die Union bestimmte Waren aus den betroffenen Bundesstaaten unverzüglich ausgesetzt. Außerdem haben die 
Vereinigten Staaten ein Keulungsprogramm zur Bekämpfung der HPAI und zur Eindämmung ihrer Ausbreitung 
durchgeführt. 
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(1) ABl. L 18 vom 23.1.2003, S. 11. 
(2) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 74. 
(3) Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommission vom 8. August 2008 zur Erstellung einer Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und 

Kompartimenten, aus denen die Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen in die Gemeinschaft und ihre Durchfuhr durch die 
Gemeinschaft zugelassen ist, und zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen (ABl. L 226 vom 23.8.2008, S. 1). 

(4) Durchführungsverordnung (EU) 2015/243 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) 
Nr. 798/2008 hinsichtlich des Eintrags zu den Vereinigten Staaten in der Liste der Drittländer, Gebiete, Zonen und Kompartimente, aus 
denen bestimmte Geflügelwaren in die Union eingeführt bzw. durch die Union durchgeführt werden dürfen, in Bezug auf die 
hochpathogene aviäre Influenza (ABl. L 41 vom 17.2.2015, S. 5). 

(5) Durchführungsverordnung (EU) 2015/342 der Kommission vom 2. März 2015 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) 
Nr. 798/2008 hinsichtlich des Eintrags der Vereinigten Staaten in der Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus 
denen die Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen in die Union und ihre Durchfuhr durch die Union gestattet ist, im 
Zusammenhang mit Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza in den Bundesstaaten Idaho und Kalifornien (ABl. L 60 vom 
4.3.2015, S. 31). 

(6) Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gesundheitspolizeiliche 
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier im Handel mit lebenden Tieren und Tierprodukten, das mit dem 
Beschluss 1998/258/EG des Rates im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt wurde (ABl. L 118 vom 21.4.1998, S. 1). 



(6)  Nach den Ausbrüchen in den Bundesstaaten Kalifornien, Oregon, Minnesota und Washington haben die 
Vereinigten Staaten aktualisierte Informationen über die Seuchenlage in ihrem Hoheitsgebiet und über die 
Maßnahmen vorgelegt, die zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der HPAI ergriffen wurden, und die 
Kommission hat diese Informationen nun bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertung sowie der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen und der von den Vereinigten Staaten gegebenen Garantien sollte das Verbot 
der Einfuhr bestimmter Waren in die Union dahin gehend geändert werden, dass es für den gesamten Bundesstaat 
Minnesota sowie für diejenigen Teile der Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington gilt, für die die 
Veterinärbehörden der Vereinigten Staaten aufgrund der derzeitigen Ausbrüche Beschränkungen angeordnet 
haben. 

(7)  Des Weiteren haben die Vereinigten Staaten mitgeteilt, dass die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nach 
den Keulungen in den Betrieben, in denen ab Mitte Dezember 2014 bis Mitte Januar 2015 Ausbrüche festgestellt 
wurden, abgeschlossen sind. Es sollte das jeweilige Datum angegeben werden, ab dem die Teile des 
Hoheitsgebiets, für die im Zusammenhang mit diesen Ausbrüchen tierseuchenrechtliche Beschränkungen 
angeordnet wurden, wieder als HPAI-frei gelten können und die Einfuhr bestimmter Geflügelwaren aus diesen 
Gebieten in die Union wieder zugelassen werden sollte. 

(8)  Der Eintrag zu den Vereinigten Staaten in der Liste in Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 sollte 
daher geändert werden, um der derzeitigen Seuchenlage in diesem Drittland Rechnung zu tragen. 

(9)  Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(10)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. März 2015 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

In Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 erhält der Eintrag zu den Vereinigten Staaten folgende Fassung: 

ISO-Code 
und Name 
des Dritt

landes oder 
Gebiets 

Code des 
Dritt

landes, 
des 

Gebiets, 
der Zone 
oder des 

Komparti
ments 

Beschreibung des Drittlandes, des Gebiets, der Zone oder des 
Kompartiments 

Veterinärbescheinigung 
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Schlussdatum (1) Anfangs
datum (2) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

„US — 
Vereinigte 
Staaten 

US-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
SPF        

EP, E       S4 

US-1 Hoheitsgebiet, ausgenommen das Gebiet US-2 

BPP, BPR, DOC, 
DOR, HEP, HER, 

SRP, SRA  

N   A  S3, 
ST1“ 

WGM VIII       

POU, RAT  N      

US-2 Gebiet bestehend aus         

US-2.1 

Bundesstaat Washington: 

Benton County 

Franklin County 

WGM VIII P2 

19.12.2014 7.4.2015    
POU, RAT  N 

P2    

US-2.2 
Bundesstaat Washington: 

Clallam County 

WGM VIII P2 

19.12.2014 11.5.2015    
POU, RAT  N 

P2    
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9  

US-2.3 Bundesstaat Washington: 

Okanogan County (1): 

a)  im Norden: beginnend am Schnittpunkt der US 97 WA 20 
mit der S. Janis Road, nach rechts auf die S. Janis Road. Nach 
links auf die McLaughlin Canyon Road, dann nach rechts auf 
die Hardy Road, dann nach links auf die Chewilken Valley 
Road; 

b)  im Osten: von der Chewilken Valley Road nach rechts auf 
die JH Green Road, dann nach links auf die Hosheit Road, 
dann nach links auf die Tedrow Trail Road, dann nach links 
auf die Brown Pass Road bis zur Grenze des Colville-Stam
mes. Entlang der Grenze des Colville-Stammes in westlicher 
und dann in südlicher Richtung, bis sie die US 97 WA 20 
kreuzt; 

c)  im Süden: nach rechts auf die US 97 WA 20, dann nach 
links auf die Cherokee Road, dann nach rechts auf die Robin
son Canyon Road. Nach links auf die Bide A Wee Road, dann 
nach links auf die Duck Lake Road, dann nach rechts auf die 
Soren Peterson Road, dann nach links auf die Johnson Creek 
Road, dann nach rechts auf die George Road. Nach links auf 
die Wetherstone Road, dann nach rechts auf die Eplay Road; 

d) im Westen: von der Eplay Road nach rechts auf die Conco
nully Road/6th Avenue N., dann nach links auf die Green 
Lake Road, dann nach rechts auf die Salmon Creek Road, 
dann nach rechts auf die Happy Hill Road, dann nach links 
auf die Conconully Road (geht in die Main Street über). Nach 
rechts auf den Broadway, dann nach links auf die C Street, 
dann nach rechts auf die Lake Street E, dann nach rechts auf 
die Sinlahekin Road, dann nach rechts auf die S. Fish Lake 
Road, dann nach rechts auf die Fish Lake Road. Nach links 
auf die N. Pine Creek Road, dann nach rechts auf die Henry 
Road (geht in die N. Pine Creek Road über), dann nach rechts 
auf die Indian Springs Road, dann nach rechts auf den 
Hwy 7 bis zur US 97 WA 20 

WGM VIII P2 

29.1.2015      

POU, RAT  N 

P2 

US-2.4 Bundesstaat Washington: 

Okanogan County (2): 

a) im Norden: beginnend am Schnittpunkt des US-amerikani
schen Hwy 97 mit der kanadischen Grenze, weiter in östli
cher Richtung entlang der kanadischen Grenze, dann nach 
rechts auf die 9 Mile Road (County Hwy 4777);  

WGM VIII P2 

3.2.2015      

POU, RAT  N 

P2 
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

b)  im Osten: von der 9 Mile Road nach rechts auf den Old 
Hwy 4777, der nach Süden in die Molson Road übergeht. 
Nach rechts auf die Chesaw Road, dann nach links auf die Fo
rest Service 3525, dann nach links auf die Forest Develop
ment Road 350, die in die Forest Development Road 3625 
übergeht. Von dort nach Westen und dann nach links auf die 
Forest Service 3525, dann nach rechts auf die Rone Road, 
dann nach rechts auf die Box Spring Road, dann nach links 
auf die Mosquito Creek Road und dann nach rechts auf die 
Swanson Mill Road; 

c)  im Süden: von der Swanson Mill Road nach links auf die 
O'Neil Road, dann in südlicher Richtung auf die 97N. Nach 
rechts auf die Ellis Forde Bridge Road, dann nach links auf 
die Janis Oroville (SR 7), dann nach rechts auf die Loomis 
Oroville Road, dann nach rechts auf die Wannact Lake Road, 
dann nach links auf die Ellemeham Mountain Road, dann 
nach links auf die Earth Dam Road, dann nach links auf eine 
namenlose Straße, dann nach rechts auf eine namenlose 
Straße, dann nach rechts auf eine weitere namenlose Straße, 
dann nach links auf eine namenlose Straße und dann nach 
links auf eine weitere namenlose Straße; 

d)  im Westen: von der namenlosen Straße nach rechts auf die 
Loomis Oroville Road, dann nach links auf die Smilkameen 
Road bis zur kanadischen Grenze  

US-2.5 
Bundesstaat Oregon: 

Douglas County 

WGM VIII P2 

19.12.2014 23.3.2015    POU, RAT  N 

P2    

US-2.6 
Bundesstaat Oregon: 

Deschutes County 

WG VIII P2 

14.2.2015     POU, RAT  N 

P2     

US-2.7 

Bundesstaat Oregon: 

Malheur County 

WGM VIII P2 

20.1.2015 11.5.2015    

POU, RAT  N 

P2    

Bundesstaat Idaho: 

Canyon County 

Payette County 

WGM VIII P2    

POU, RAT  N 

P2    
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9  

US-2.8 Bundesstaat Kalifornien: 

Stanislaus County/Tuolumne County: 

Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Punkt N an 
der Grenze der kreisförmigen Kontrollzone und im Uhrzeiger
sinn aufgebaut: 

a)  im Norden — 2,5 Meilen östlich des Schnittpunkts des State 
Hwy. 108 mit der Williams Road; 

b)  im Nordosten — 1,4 Meilen südöstlich des Schnittpunkts 
der Rock River Dr. mit der Tulloch Road; 

c)  im Osten — 2,0 Meilen nordwestlich des Schnittpunkts der 
Milpitas Road mit der Las Cruces Road; 

d) im Südosten — 1,58 Meilen östlich vom Nordende der Ru
shing Road; 

e)  im Süden — 0,70 Meilen südlich des Schnittpunkts des State 
Highway 132 mit der Crabtree Road; 

f)  im Südwesten — 0,8 Meilen südöstlich des Schnittpunkts 
der Hazel Dean Road mit der Loneoak Road; 

g)  im Westen — 2,5 Meilen südwestlich des Schnittpunkts der 
Warnerville Road mit der Tim Bell Road; 

h)  im Nordwesten — 1,0 Meilen südöstlich des Schnittpunkts 
der CA-120 mit der Tim Bell Road 

WGM VIII P2 

23.1.2015      

POU, RAT  N 

P2     

US-2.9 Bundesstaat Kalifornien: 

Kings County: 

Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Punkt N an 
der Grenze der kreisförmigen Kontrollzone und im Uhrzeiger
sinn aufgebaut: 

a)  im Norden — 0,58 Meilen nördlich der Kansas Avenue; 

im Nordosten — 0,83 Meilen östlich der CA-43; 

b)  im Osten — 0,04 Meilen östlich der 5th Avenue; 

c) im Südosten — 0,1 Meilen östlich des Schnittpunkts der Pa
ris Avenue mit der 7th Avenue; 

d)  im Süden — 1,23 Meilen nördlich der Redding Avenue;  

WGM VIII P2 

12.2.2015      

POU, RAT  N 

P2     
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e)  im Südwesten — 0,6 Meilen westlich des Schnittpunkts der 
Paris Avenue mit der 15th Avenue; 

f)  im Westen — 1,21 Meilen östlich der 19th Avenue; 

g)  im Nordwesten — 0,3 Meilen nördlich des Schnittpunkts 
der Laurel Avenue mit der 16th Avenue   

US-2.10 Bundesstaat Minnesota 

WGM VIII P2 

5.3.2015     POU, RAT  N 

P2       
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/527 DER KOMMISSION 

vom 27. März 2015 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind 
in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. März 2015 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1. 



ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA  100,4 

TR  119,5 

ZZ  110,0 

0707 00 05 MA  170,1 

TR  162,2 

ZZ  166,2 

0709 93 10 MA  127,5 

TR  171,3 

ZZ  149,4 

0805 10 20 EG  44,5 

IL  72,0 

MA  55,7 

TN  55,6 

TR  68,6 

ZZ  59,3 

0805 50 10 BO  92,8 

TR  45,8 

ZZ  69,3 

0808 10 80 AR  94,0 

BR  72,6 

CL  111,8 

CN  105,5 

MK  25,7 

US  212,5 

ZA  188,2 

ZZ  115,8 

0808 30 90 AR  109,7 

CL  122,0 

CN  71,3 

ZA  123,9 

ZZ  106,7 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (GASP) 2015/528 DES RATES 

vom 27. März 2015 

über einen Mechanismus zur Verwaltung der Finanzierung der gemeinsamen Kosten der 
Operationen der Europäischen Union mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen 

(Athena) und zur Aufhebung des Beschlusses 2011/871/GASP 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Helsinki vom 10. und 11. Dezember 1999 unter anderem 
beschlossen, dass die Mitgliedstaaten bis 2003 im Rahmen der freiwilligen Zusammenarbeit bei unionsgeführten 
Operationen in der Lage sein müssen, innerhalb von 60 Tagen Streitkräfte im Umfang von 50 000 bis 60 000 
Mann, die das gesamte Spektrum der Petersberg-Aufgaben abzudecken vermögen, zu verlegen und diese Kräfte 
für mindestens ein Jahr im Einsatz zu halten. 

(2) Der Rat hat am 17. Juni 2002 Modalitäten für die Finanzierung von unionsgeführten Krisenbewältigungsope
rationen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen gebilligt. 

(3)  In seinen Schlussfolgerungen vom 14. Mai 2003 hat der Rat die Notwendigkeit einer Krisenreaktionsfähigkeit, 
insbesondere für humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, bekräftigt. 

(4)  Auf seiner Tagung in Thessaloniki vom 19. und 20. Juni 2003 hat der Europäische Rat die Schlussfolgerungen 
des Rates vom 19. Mai 2003 begrüßt, in denen insbesondere die Notwendigkeit der Fähigkeit zu einer raschen 
militärischen Reaktion der Union bestätigt wird. 

(5)  Der Rat hat auf seiner Tagung vom 22. September 2003 beschlossen, dass die Union die Finanzierung der 
gemeinsamen Kosten von Militäroperationen jeglicher Größe, Komplexität oder Dringlichkeit flexibel verwalten 
können sollte und dass sie hierzu insbesondere bis spätestens zum 1. März 2004 einen ständigen Finan
zierungsmechanismus für die Finanzierung der gemeinsamen Kosten aller künftigen Militäroperationen der Union 
einrichtet. 

(6)  Der Rat hat am 23. Februar 2004 den Beschluss 2004/197/GASP (1) über einen Mechanismus zur Verwaltung 
der Finanzierung der gemeinsamen Kosten der Operationen der Europäischen Union mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen angenommen. Dieser Beschluss wurde anschließend mehrfach geändert und 
durch neue Beschlüsse ersetzt, zuletzt durch den Beschluss 2011/871/GASP des Rates (2). 

(7)  Die Union ist zur Durchführung militärischer Krisenreaktionsoperationen gemäß dem vom Militärausschuss der 
EU festgelegten Konzept in der Lage. Die Union ist zur Entsendung von Gefechtsverbänden gemäß den vom 
Militärausschuss der EU festgelegten jeweiligen Konzepten in der Lage. 

(8)  Das System für die frühzeitige Finanzierung ist zuallererst für Krisenreaktionsoperationen bestimmt. 

(9)  Übungen auf politisch-strategischer Ebene und militärstrategischer Ebene der Befehls- und Führungsstrukturen 
sowie Verfahren für Militäroperationen der Union durch Übungen der Hauptquartiere der Union — wie vom 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) gebilligt — tragen zur Verbesserung der allgemeinen 
Einsatzbereitschaft der Union bei. 

(10)  Der Rat entscheidet von Fall zu Fall, ob eine Operation militärische oder verteidigungspolitische Bezüge im Sinne 
des Artikels 41 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) hat. 
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(1) Beschluss 2004/197/GASP des Rates vom 23. Februar 2004 über einen Mechanismus zur Verwaltung der Finanzierung der 
gemeinsamen Kosten der Operationen der Europäischen Union mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen (ABl. L 63 vom 
28.2.2004, S. 68). 

(2) Beschluss 2011/871/GASP des Rates vom 19. Dezember 2011 über einen Mechanismus zur Verwaltung der Finanzierung der 
gemeinsamen Kosten der Operationen der Europäischen Union mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen (ATHENA) 
(ABl. L 343 vom 23.12.2011, S. 35). 



(11)  Nach Artikel 41 Absatz 2 Unterabsatz 2 EUV sind Mitgliedstaaten, deren Vertreter im Rat eine förmliche 
Erklärung nach Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 EUV abgegeben haben, nicht verpflichtet, zur Finanzierung 
von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen. 

(12)  Gemäß Artikel 5 des dem EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 
Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausarbeitung und 
Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben. Dänemark 
beteiligt sich nicht an diesem Beschluss und beteiligt sich daher auch nicht an der Finanzierung des Mechanismus. 

(13)  Es sollten Bestimmungen erlassen werden, mit denen der Schutz von Privatpersonen bei der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch Athena sichergestellt wird. 

(14)  Der Rat hat nach Artikel 43 des Beschlusses 2011/871/GASP eine Überprüfung des genannten Beschlusses 
vorgenommen und ist übereingekommen, Änderungen vorzunehmen. 

(15)  Im Interesse der Klarheit empfiehlt es sich, den Beschluss 2011/871/GASP aufzuheben und durch einen neuen 
Beschluss zu ersetzen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck 

a)  „teilnehmende Mitgliedstaaten“ die Mitgliedstaaten der Union mit Ausnahme Dänemarks; 

b)  „beitragende Staaten“ die Mitgliedstaaten, die sich nach Artikel 41 Absatz 2 EUV an der Finanzierung der betreffenden 
Militäroperation beteiligen, und die Drittstaaten, die sich aufgrund der zwischen ihnen und der Union geschlossenen 
Abkommen an der Finanzierung der gemeinsamen Kosten dieser Operation beteiligen; 

c)  „Operationen“ die Einsätze der Union mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen; 

d)  „militärische Unterstützungsaktionen“ die Einsätze der Union oder Teile solcher Einsätze, die der Rat zur 
Unterstützung eines Drittstaats oder einer Drittorganisation beschließt und die militärische oder verteidigungspo
litische Bezüge haben, aber nicht einem Hauptquartier der Union unterstellt sind; 

e)  „Tag“ einen Kalendertag, nicht einen Arbeitstag, sofern nichts anderes angegeben ist. 

KAPITEL 1 

MECHANISMUS 

Artikel 2 

Einrichtung des Mechanismus 

(1) Es wird ein Mechanismus zur Finanzierung der gemeinsamen Kosten der Operationen eingerichtet. 

(2) Der Mechanismus erhält die Bezeichnung Athena. 

(3) Athena handelt im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten oder — im Fall spezifischer Operationen — im 
Namen der beitragenden Staaten 

Artikel 3 

Rechts- und Geschäftsfähigkeit 

Zur Verwaltung der Finanzierung der Operationen der Union mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen 
verfügt Athena über die erforderliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit; insbesondere kann Athena Bankkonten 
unterhalten, Vermögenswerte erwerben, besitzen oder veräußern, Verträge oder Verwaltungsvereinbarungen schließen 
und vor Gericht auftreten. Athena hat keine Gewinnerzielungsabsicht. 
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Artikel 4 

Koordinierung mit Dritten 

Soweit dies zur Ausführung seiner Aufgaben erforderlich ist und in Übereinstimmung mit den Zielen und Politiken der 
Union koordiniert Athena seine Tätigkeit mit den Mitgliedstaaten, den Organen und Einrichtungen der Union und 
internationalen Organisationen. 

KAPITEL 2 

ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Artikel 5 

Verwaltungsorgane und Personal 

(1) Athena wird unter Aufsicht des Sonderausschusses verwaltet von 

a)  dem Verwalter, 

b)  dem Befehlshaber der jeweiligen Operation („Operation Commander“, im Folgenden „Befehlshaber der Operation“) 
hinsichtlich der von ihm befehligten Operation, 

c)  dem Rechnungsführer. 

(2) Athena nutzt so weit wie möglich die bestehenden Verwaltungsstrukturen der Union. Athena greift auf Personal 
zurück, das nach Bedarf von den Organen der Union zur Verfügung gestellt oder von den Mitgliedstaaten abgeordnet 
wird. 

(3) Der Generalsekretär des Rates kann dem Verwalter und dem Rechnungsführer — gegebenenfalls auf Vorschlag 
eines teilnehmenden Mitgliedstaats — das zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigte Personal zur Seite stellen. 

(4) Die Gremien und das Personal von Athena werden entsprechend den operativen Erfordernissen aktiviert. 

Artikel 6 

Sonderausschuss 

(1) Es wird ein Sonderausschuss eingesetzt, der sich aus je einem Vertreter jedes teilnehmenden Mitgliedstaats 
zusammensetzt. 

Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und der Kommission werden zu den Sitzungen des Sonderaus
schusses eingeladen, nehmen jedoch nicht an seinen Abstimmungen teil. 

(2) Athena wird unter Aufsicht des Sonderausschusses verwaltet. 

(3) Berät der Sonderausschuss über die Finanzierung der gemeinsamen Kosten einer bestimmten Operation, 

a)  ist jeder beitragende Mitgliedstaat mit einem Vertreter im Ausschuss vertreten; 

b)  nehmen die Vertreter der beitragenden Drittstaaten an den Beratungen des Sonderausschusses teil. An den 
Abstimmungen nehmen sie jedoch weder teil, noch sind sie dabei anwesend; 

c)  nehmen der Befehlshaber der Operation oder sein Vertreter an den Beratungen, jedoch nicht an den Abstimmungen 
des Sonderausschusses teil. 

(4) Der Vorsitz des Rates beruft die Sitzungen des Sonderausschusses ein und leitet sie. Der Verwalter nimmt die 
Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses wahr. Er erstellt das Protokoll über die Beratungsergebnisse des Ausschusses. Er 
nimmt nicht an den Abstimmungen teil. 

(5) Der Rechnungsführer nimmt erforderlichenfalls an den Beratungen des Sonderausschusses teil, beteiligt sich jedoch 
nicht an den Abstimmungen. 
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(6) Der Vorsitz beruft innerhalb von höchstens fünfzehn Tagen den Sonderausschuss ein, wenn ein teilnehmender 
Mitgliedstaat, der Verwalter oder der Befehlshaber der Operation dies verlangt. 

(7) Der Verwalter setzt den Sonderausschuss in angemessener Weise von allen Ansprüchen und Streitigkeiten in 
Bezug auf Athena in Kenntnis. 

(8) Der Sonderausschuss beschließt einstimmig mit den Stimmen seiner Mitglieder, wobei den Bestimmungen der 
Absätze 1 und 3 über seine Zusammensetzung Rechnung zu tragen ist. Die Beschlüsse des Sonderausschusses sind 
bindend. 

(9) Der Sonderausschuss billigt unter Berücksichtigung der maßgeblichen Referenzbeträge alle Haushaltspläne und 
nimmt generell die Zuständigkeiten nach Maßgabe dieses Beschlusses wahr. 

(10) Der Verwalter, der Befehlshaber der Operation und der Rechnungsführer unterrichten den Sonderausschuss nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Beschlusses. 

(11) Der Wortlaut der vom Sonderausschuss nach Maßgabe dieses Beschlusses gebilligten Dokumente wird zum 
Zeitpunkt ihrer Billigung vom Vorsitzenden des Sonderausschusses und vom Verwalter unterzeichnet. 

Artikel 7 

Verwalter 

(1) Der Generalsekretär des Rates ernennt nach Unterrichtung des Sonderausschusses den Verwalter und mindestens 
einen stellvertretenden Verwalter für einen Zeitraum von drei Jahren. 

(2) Der Verwalter übt sein Amt im Namen von Athena aus. 

(3) Der Verwalter 

a)  stellt die Entwürfe der Haushaltspläne auf und legt sie dem Sonderausschuss vor. Der die „Ausgaben“ für eine 
Operation betreffende Teil eines Haushaltsplanentwurfs wird auf Vorschlag des Befehlshabers der Operation erstellt; 

b)  stellt die Haushaltspläne nach ihrer Billigung durch den Sonderausschuss fest; 

c)  ist Anweisungsbefugter für die Teile „Einnahmen“, „die bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an Operationen 
anfallenden gemeinsamen Kosten“ sowie für die außerhalb der aktiven Phase einer Operation anfallenden 
„gemeinsamen operativen Kosten“; 

d)  setzt hinsichtlich der Einnahmen die mit Dritten getroffenen finanziellen Vereinbarungen über die Finanzierung der 
gemeinsamen Kosten der Militäroperationen der Union um; 

e)  eröffnet ein oder mehrere Bankkonten im Namen von Athena. 

(4) Der Verwalter gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften des vorliegenden Beschlusses und die Durchführung 
der Beschlüsse des Sonderausschusses. 

(5) Der Verwalter ist befugt, die von ihm als zweckdienlich erachteten Maßnahmen zur Ausführung der über Athena 
finanzierten Ausgaben zu treffen. Er setzt den Sonderausschuss davon in Kenntnis. 

(6) Der Verwalter koordiniert die Arbeiten zu den Finanzfragen im Rahmen der Militäroperationen der Union. Der 
Verwalter ist in diesen Fragen Ansprechpartner für die einzelstaatlichen Verwaltungen und gegebenenfalls die 
internationalen Organisationen. 

(7) Der Verwalter ist dem Sonderausschuss gegenüber rechenschaftspflichtig. 

Artikel 8 

Befehlshaber der Operation 

(1) Der Befehlshaber der Operation nimmt im Namen von Athena seine Aufgaben in Bezug auf die Finanzierung der 
gemeinsamen Kosten der von ihm befehligten Operation wahr. 
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(2) Der Befehlshaber der Operation verfährt hinsichtlich der von ihm befehligten Operation wie folgt: 

a) Er leitet dem Verwalter seine Vorschläge für den Teil „Ausgaben/gemeinsame operative Kosten“ der Haushaltspla
nentwürfe zu; 

b)  als Anweisungsbefugter führt er die die gemeinsamen operativen Kosten betreffenden Mittel und die Ausgaben nach 
Artikel 28 aus; er hat die Aufsicht über alle Personen, die an der Ausführung dieser Mittel, auch im Rahmen einer 
Vorfinanzierung, beteiligt sind; er kann im Namen von Athena Aufträge erteilen und Verträge schließen; er eröffnet 
im Namen von Athena ein Bankkonto, das für die von ihm befehligte Operation bestimmt ist; 

c)  als Anweisungsbefugter führt er die Ausgaben nach Artikel 30 aus; er hat die Aufsicht über alle Personen, die an der 
Ausführung dieser Mittel beteiligt sind, auf Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der Ad-hoc-Verwaltungsver
einbarung mit einem Dritten. Er kann im Namen eines Dritten Aufträge erteilen und Verträge schließen; er eröffnet 
jeweils ein Bankkonto für die einzelnen Beiträge Dritter. 

(3) Der Befehlshaber der Operation ist befugt, hinsichtlich der von ihm befehligten Operation die von ihm als 
zweckdienlich erachteten Maßnahmen zur Ausführung der über Athena finanzierten Ausgaben zu treffen. Er setzt den 
Verwalter und den Sonderausschuss davon in Kenntnis. 

(4) Außer in hinreichend begründeten und vom Sonderausschuss auf Vorschlag des Verwalters gebilligten Fällen nutzt 
der Befehlshaber der Operation das im Rahmen von Athena bereitgestellte Rechnungsführungs- und Vermögensverwal
tungssystem. Der Verwalter informiert den Sonderausschuss im Voraus, wenn er der Ansicht ist, dass ein solcher Fall 
vorliegt. 

Artikel 9 

Rechnungsführer 

(1) Der Rechnungsführer und mindestens ein stellvertretender Rechnungsführer werden vom Generalsekretär des 
Rates für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt. 

(2) Der Rechnungsführer übt sein Amt im Namen von Athena aus. 

(3) Der Rechnungsführer ist für Folgendes zuständig: 

a)  ordnungsgemäße Ausführung der Zahlungen, Annahme der Einnahmen und Einziehung der festgestellten 
Forderungen; 

b)  jährliche Erstellung des Jahresabschlusses von Athena und — nach Beendigung jeder Operation — Erstellung der 
Abschlussrechnung der Operation; 

c)  Unterstützung des Verwalters, wenn dieser dem Sonderausschuss den Jahresabschluss oder die Abschlussrechnung 
einer Operation zur Billigung vorlegt; 

d)  Rechnungsführung für Athena; 

e)  Festlegung der Regeln und Methoden der Rechnungsführung und des Kontenplans; 

f)  Festlegung und Validierung der Rechnungsführungssysteme für die Einnahmen und gegebenenfalls Validierung der 
vom Anweisungsbefugten definierten Systeme, die zur Produktion oder Begründung von Rechnungsführungsdaten 
verwendet werden sollen; 

g)  Aufbewahrung der Belege; 

h)  Kassenführung gemeinsam mit dem Verwalter. 

(4) Der Verwalter und der Befehlshaber der Operation übermitteln dem Rechnungsführer alle Informationen, die für 
eine Rechnungslegung erforderlich sind, welche das Vermögen von Athena und die Ausführung des von Athena 
verwalteten Haushalts wahrheitsgetreu darstellt. Sie gewährleisten, dass diese Informationen zuverlässig sind. 

(5) Der Rechnungsführer ist dem Sonderausschuss gegenüber rechenschaftspflichtig. 
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Artikel 10 

Allgemeine Bestimmungen über den Verwalter, den Rechnungsführer und das Personal von Athena 

(1) Die Ämter des Verwalters oder stellvertretenden Verwalters einerseits und des Rechnungsführers oder stellver
tretenden Rechnungsführers andererseits sind nicht miteinander vereinbar. 

(2) Jeder stellvertretende Verwalter handelt unter Aufsicht des Verwalters. Jeder stellvertretende Rechnungsführer 
handelt unter Aufsicht des Rechnungsführers. 

(3) Ein stellvertretender Verwalter vertritt den Verwalter, wenn dieser abwesend ist. Ein stellvertretender 
Rechnungsführer vertritt den Rechnungsführer, wenn dieser abwesend ist. 

(4) Wenn Beamte und sonstige Bedienstete der Union Aufgaben im Namen von Athena wahrnehmen, unterliegen sie 
weiterhin den für sie geltenden Vorschriften und Regelungen. 

(5) Für Personalmitglieder, die Athena von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, gelten dieselben Regeln, 
wie sie im Beschluss des Rates über die Regelung für abgeordnete nationale Sachverständige festgelegt sind, sowie die 
Bestimmungen, die von ihrer nationalen Verwaltung und dem Organ der Union oder Athena vereinbart wurden. 

(6) Das Personal von Athena muss vor der Ernennung eine Ermächtigung zum Zugang zu Verschlusssachen des Rates 
bis mindestens zum Geheimhaltungsgrad „SECRET UE/EU SECRET“ erhalten haben oder über eine gleichwertige 
Ermächtigung seitens eines Mitgliedstaats verfügen. 

(7) Der Verwalter kann mit den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union Verhandlungen führen und 
Vereinbarungen schließen, damit bereits im Voraus das Personal benannt werden kann, das im Bedarfsfall Athena 
unmittelbar zur Verfügung gestellt werden könnte. 

KAPITEL 3 

VERWALTUNGSVEREINBARUNGEN UND RAHMENVERTRÄGE 

Artikel 11 

Verwaltungsvereinbarungen und Rahmenverträge 

(1) Es können Verwaltungsvereinbarungen mit Mitgliedstaaten, Organen und Einrichtungen der Union, einem 
Drittstaat und internationalen Organisationen ausgehandelt werden, um die Beschaffung und/oder die Klärung 
finanzieller Aspekte der gegenseitigen Unterstützung bei den Operationen im Sinne einer optimalen Kostenwirksamkeit 
zu erleichtern. 

(2) Diese Vereinbarungen werden 

a)  dem Sonderausschuss zur Konsultation übermittelt, wenn sie mit Mitgliedstaaten, Organen oder Einrichtungen der 
Union geschlossen werden, 

b)  dem Sonderausschuss zur Billigung vorgelegt, wenn sie mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen 
geschlossen werden. 

(3) Die Vereinbarungen werden vom Verwalter oder gegebenenfalls vom jeweiligen Befehlshaber der Operation, die im 
Namen von Athena handeln, und von den zuständigen Verwaltungsstellen der in Absatz 1 genannten anderen Parteien 
unterzeichnet. 

(4) Es können Rahmenverträge geschlossen werden, um die Beschaffung im Sinne einer optimalen Kostenwirksamkeit 
zu erleichtern. Die entsprechenden Rahmenverträge werden dem Sonderausschuss zur Billigung vorgelegt, bevor sie der 
Verwalter unterzeichnet, und stehen den Mitgliedstaaten und Befehlshabern der Operation zur Verfügung, falls diese 
hiervon Gebrauch machen möchten. Diese Bestimmung verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zur Inanspruchnahme oder 
Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen. 

28.3.2015 L 84/44 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Artikel 12 

Ständige oder Ad-hoc-Verwaltungsvereinbarungen über die Zahlungsmodalitäten für die Beiträge von 
Drittstaaten 

(1) Im Rahmen der Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Drittstaaten, die vom Rat als potenzielle 
Beitragsländer für Operationen der Union oder als Beitragsländer für eine bestimmte Operation der Union angegeben 
wurden, handelt der Verwalter mit diesen Drittstaaten ständige oder Ad-hoc-Verwaltungsvereinbarungen aus. In diesen 
Vereinbarungen, die in Form eines Briefwechsels zwischen Athena und den zuständigen Verwaltungsstellen des 
betreffenden Drittstaats erfolgen, werden die notwendigen Modalitäten für die Erleichterung einer raschen Zahlung der 
Beiträge festgelegt. 

(2) Bis zum Abschluss der Abkommen nach Absatz 1 kann der Verwalter die notwendigen Maßnahmen für eine 
Erleichterung der Zahlungen seitens der beitragenden Drittstaaten treffen. 

(3) Der Verwalter setzt den Sonderausschuss vorab von den beabsichtigten Vereinbarungen im Sinne des Absatzes 1 
in Kenntnis, bevor er sie im Namen von Athena unterzeichnet. 

(4) Leitet die Union eine Militäroperation ein, so führt der Verwalter, was die vom Rat beschlossenen Beträge der 
Beiträge anbelangt, die Vereinbarungen mit den zu der Operation beitragenden Drittstaaten durch. 

KAPITEL 4 

BANKKONTEN 

Artikel 13 

Eröffnung und Bestimmung 

(1) Jedes Bankkonto wird in Form eines auf Euro lautenden Sichtkontos oder Festgeldkontos für kurzfristige Anlagen 
bei einem erstklassigen Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat eröffnet. In ordnungsgemäß begründeten Fällen 
können nach Billigung des Verwalters Konten bei einem Finanzinstitut mit Sitz außerhalb der Mitgliedstaaten eröffnet 
werden. 

(2) In ordnungsgemäß begründeten Fällen können auch auf andere Währungen als den Euro lautende Konten 
eingerichtet werden. 

(3) Auf diese Bankkonten werden die Beiträge der beitragenden Staaten eingezahlt. Sie dienen dazu, dem Befehlshaber 
der Operation die Kassenvorschüsse zur Verfügung zu stellen, die für die Ausführung der Ausgaben im Zusammenhang 
mit den gemeinsamen Kosten einer Militäroperation erforderlich sind. 

(4) Die Beiträge nach den Artikeln 28 und 30 werden jeweils auf getrennte Bankkonten eingezahlt. Sie werden für die 
Ausführung der Ausgaben verwendet, für die Athena die Verwaltung gemäß den entsprechenden Artikeln übertragen 
wurde. 

Artikel 14 

Verwaltung der Mittel 

(1) Für jede Zahlung vom Athena-Konto aus ist die gemeinsame Unterschrift des Verwalters oder eines stellver
tretenden Verwalters einerseits und des Rechnungsführers oder eines stellvertretenden Rechnungsführers andererseits 
erforderlich. 

(2) Die Bankkonten dürfen nicht überzogen werden. 

KAPITEL 5 

GEMEINSAME KOSTEN 

Artikel 15 

Definition der gemeinsamen Kosten und Zuordnungszeiträume 

(1) Die in Anhang I aufgeführten gemeinsamen Kosten gehen unabhängig vom Zeitpunkt ihres Entstehens zulasten 
von Athena. Sind die gemeinsamen Kosten einem Artikel des Haushaltsplans zugeordnet, der die Operation ausweist, zu 
der sie den stärksten Bezug aufweisen, werden sie als operative Kostens dieser Operation betrachtet. Ansonsten gelten sie 
als bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an Operationen anfallende gemeinsame Kosten. 
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(2) Außerdem gehen die in Anhang II aufgeführten gemeinsamen operativen Kosten für den Zeitraum ab der 
Billigung des Krisenmanagementkonzepts für die Operation bis zur Ernennung des Befehlshabers der Operation zu 
Lasten von Athena. Unter besonderen Umständen kann der Sonderausschuss nach Anhörung des PSK den Zeitraum, in 
dem diese Kosten zu Lasten von Athena gehen, ändern. 

(3) Während der aktiven Phase einer Operation, die sich vom Zeitpunkt der Ernennung des Befehlshabers der 
Operation bis zu dem Tag erstreckt, an dem das operative Hauptquartier („Operation Headquarters“) seine Tätigkeit 
einstellt, gehen folgende Kosten als gemeinsame operative Kosten zulasten von Athena: 

a)  die in Anhang III Teil A aufgeführten gemeinsamen Kosten; 

b)  die in Anhang III Teil B aufgeführten gemeinsamen Kosten, sofern der Rat einen entsprechenden Beschluss fasst; 

c)  die in Anhang III Teil C aufgeführten gemeinsamen Kosten, sofern der Befehlshaber der Operation dies beantragt und 
der Sonderausschuss es genehmigt. 

(4) Während der aktiven Phase einer militärischen Unterstützungsaktion, wie sie vom Rat bestimmt wird, gehen die 
vom Rat für den jeweiligen Einzelfall unter Bezugnahme auf Anhang III festgelegten gemeinsamen Kosten als 
gemeinsame operative Kosten zu Lasten von Athena. 

(5) Zu den gemeinsamen operativen Kosten einer Operation zählen auch die in Anhang IV aufgeführten Ausgaben für 
die endgültige Abwicklung der Operation. 

Eine Operation ist endgültig abgewickelt, wenn für die im Rahmen der Operation gemeinsam finanzierten Ausrüstungen 
und Infrastrukturen eine Endbestimmung gefunden und die Abschlussrechnung der Operation gebilligt wurde. 

(6) Ausgaben zur Deckung von Kosten, die unabhängig von der Durchführung einer Operation auf jeden Fall von 
einem oder mehreren beitragenden Staaten, einem Organ der Union oder einer internationalen Organisation 
übernommen worden wären, kommen nicht als gemeinsame Kosten in Betracht. 

(7) Der Sonderausschuss kann im Einzelfall beschließen, dass aufgrund besonderer Umstände bestimmte Mehrkosten, 
die nicht in Anhang III Teil B aufgeführt sind, als gemeinsame Kosten für eine bestimmte Operation während ihrer 
aktiven Phase gelten. 

(8) Kann der Sonderausschuss keine Einstimmigkeit erzielen, so kann er auf Initiative des Vorsitzes den Rat mit der 
Frage befassen. 

Artikel 16 

Übungen 

(1) Die gemeinsamen Kosten der Übungen der Union werden über Athena nach ähnlichen Regeln und Verfahren 
finanziert, wie sie für die Operationen gelten, zu denen alle teilnehmenden Mitgliedstaaten einen Beitrag leisten. 

(2) Die gemeinsamen Übungskosten bestehen zum einen aus den Mehrkosten für verlegefähige oder feste 
Hauptquartiere und zum anderen aus den Mehrkosten, die für die Union beim Rückgriff auf gemeinsame Mittel und 
Fähigkeiten der Nordatlantik-Vertragsorganisation (NATO) anfallen, wenn diese für eine Übung zur Verfügung gestellt 
werden. 

(3) Die gemeinsamen Übungskosten umfassen nicht die Kosten im Zusammenhang mit 

a)  dem Erwerb von Anlagevermögen, einschließlich der Kosten in Bezug auf Gebäude, Infrastrukturen und 
Ausrüstungen; 

b)  der Planungs- und Vorbereitungsphase von Übungen, es sei denn, der Sonderausschuss hat seine Zustimmung erteilt; 

c)  dem Transport, den Kasernen und Unterkünften der Einsatzkräfte. 
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Artikel 17 

Referenzbetrag 

Jeder Beschluss des Rates, mit dem der Rat die Einleitung oder Verlängerung einer militärischen Operation der Union 
beschließt, enthält einen Referenzbetrag für die gemeinsamen Kosten dieser Operation. Der Verwalter veranschlagt — 
mit Unterstützung insbesondere durch den Militärstab der Union und den Befehlshaber der Operation, sofern dieser im 
Amt ist — den Betrag, der zur Deckung der gemeinsamen Kosten der Operation für den geplanten Zeitraum als 
notwendig erachtet wird. Der Verwalter schlägt diesen Betrag über den Vorsitz des Ratsgremiums vor, das mit der 
Prüfung des Entwurfs des Beschlusses betraut ist. Die Mitglieder des Sonderausschusses werden zu den Beratungen dieses 
Gremiums über den Referenzbetrag eingeladen. 

KAPITEL 6 

HAUSHALT 

Artikel 18 

Haushaltsgrundsätze 

(1) Der — in Euro erstellte — Haushaltsplan ist der Rechtsakt, durch den für jedes Haushaltsjahr sämtliche von 
Athena verwalteten Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den gemeinsamen Kosten veranschlagt und 
bewilligt werden. 

(2) Alle Ausgaben werden einer bestimmten Operation zugeordnet mit Ausnahme, soweit angemessen, der in 
Anhang I aufgeführten Kosten. 

(3) Die Bewilligung der in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel erfolgt für die Dauer eines Haushaltsjahres, das am 
1. Januar beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres endet. 

(4) Der Haushalt muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 

(5) Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den gemeinsamen Kosten dürfen nur im Wege der Verbuchung 
unter einer Haushaltslinie und nur bis zur Höhe der dort eingesetzten Mittel ausgeführt werden, es sei denn, es handelt 
sich um Ausgaben nach Artikel 34 Absatz 5. 

Artikel 19 

Jahreshaushaltsplan 

(1) Jedes Jahr stellt der Verwalter einen Haushaltsplanentwurf für das folgende Haushaltsjahr auf, wobei er hinsichtlich 
der einzelnen Operationen von deren jeweiligem Befehlshaber unterstützt wird. 

(2) Dieser Entwurf umfasst: 

a)  die Mittel, die als notwendig erachtet werden, um die bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an Operationen 
anfallenden gemeinsamen Kosten zu decken; 

b)  die Mittel, die als notwendig erachtet werden, um die gemeinsamen operativen Kosten für die laufenden oder 
geplanten Operationen zu decken und gegebenenfalls auch die von einem Staat oder einem Dritten vorfinanzierten 
gemeinsamen Kosten zu erstatten; 

c)  die vorläufig eingesetzten Mittel gemäß Artikel 26; 

d)  eine Vorausschätzung der zur Deckung der Ausgaben erforderlichen Einnahmen. 

(3) Die Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen sind Titeln und Kapiteln zugeordnet, die die Ausgaben nach 
ihrer Art oder Zweckbestimmung zusammenfassen und gegebenenfalls in Artikel unterteilt sind. Der Haushalt
splanentwurf enthält ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln oder Artikeln. Jeder Operation wird ein 
spezieller Haushaltstitel gewidmet. Ein spezieller Titel wird als „allgemeiner Teil“ des Haushaltsplans bezeichnet und 
schließt die bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an Operationen anfallenden gemeinsamen Kosten ein. 

(4) Jeder Titel kann ein Kapitel mit der Bezeichnung „vorläufig eingesetzte Mittel“ enthalten. Diese Mittel werden 
eingesetzt, wenn aus gewichtigen Gründen Ungewissheit über den Umfang der benötigten Mittel oder über die 
Möglichkeit der Ausführung der veranschlagten Mittel besteht. 
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(5) Die Einnahmen setzen sich zusammen aus: 

a)  den Beiträgen, die von den teilnehmenden und den beitragenden Mitgliedstaaten und gegebenenfalls von den 
beitragenden Drittstaaten geschuldet werden; 

b)  den sonstigen Einnahmen, die — nach Titeln unterteilt — Finanzerträge, Verkaufserlöse und den Saldo aus der 
Ausführung des vorangegangenen Haushaltsjahres, nachdem er vom Sonderausschuss festgestellt wurde, umfassen. 

(6) Der Verwalter schlägt dem Sonderausschuss bis spätestens zum 31. Oktober den Haushaltsplanentwurf vor. Der 
Sonderausschuss billigt den Haushaltsplanentwurf vor dem 31. Dezember. Der Verwalter stellt den gebilligten 
Haushaltsplan fest und notifiziert ihn den beteiligten Mitgliedstaaten und den beitragenden Drittstaaten. 

Artikel 20 

Berichtigungshaushaltspläne 

(1) Unter unvermeidlichen, außergewöhnlichen oder unvorhergesehenen Umständen, unter anderem wenn eine 
Operation im Laufe des Haushaltsjahres eingeleitet wird, schlägt der Verwalter einen Entwurf eines Berichtigungshaus
haltsplans vor. Der Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans wird nach demselben Verfahren wie der Jahreshaushaltsplan 
erstellt, vorgeschlagen, gebilligt, festgestellt und notifiziert. Der Sonderausschuss berät über ihn unter Berücksichtigung 
der Dringlichkeit der Lage. 

(2) Wurde dieser Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans aufgrund der Einleitung einer neuen Militäroperation oder 
aufgrund von Änderungen des Haushalts für eine laufenden Operation erstellt, so unterrichtet der Verwalter den 
Sonderausschuss über die für diese Operation vorgesehenen Gesamtkosten. Liegen diese Kosten wesentlich über dem 
einschlägigen Referenzbetrag, kann der Sonderausschuss beantragen, dass der Rat ihn billigt. 

(3) Der Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplan, der aufgrund der Einleitung einer neuen Operation erstellt wurde, 
wird dem Sonderausschuss innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten nach Billigung des Referenzbetrags übermittelt, 
es sei denn, der Sonderausschuss beschließt eine längere Frist. 

Artikel 21 

Mittelübertragungen 

(1) Der Verwalter kann — gegebenenfalls auf Vorschlag des Befehlshabers der Operation — Mittelübertragungen 
vornehmen. Der Verwalter setzt den Sonderausschuss, soweit die Dringlichkeit der Lage es zulässt, spätestens eine 
Woche im Voraus von seiner Absicht in Kenntnis. Die vorherige Zustimmung des Sonderausschusses ist jedoch 
erforderlich, wenn 

a)  die geplante Mittelübertragung zu einer Änderung des Gesamtbetrags der für eine Operation vorgesehenen Mittel 
führt, 

oder 

b)  die im Laufe des Haushaltsjahres geplanten Mittelübertragungen von Kapitel zu Kapitel 10 % der Mittel übersteigen, 
die in das Kapitel, dem die Mittel entnommen werden, eingesetzt sind, wie sie zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
betreffende Vorschlag für eine Mittelübertragung erfolgt, in dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
aufgeführt sind. 

(2) Der Befehlshaber der Operation kann, wenn er dies für die ordnungsgemäße Durchführung einer Operation für 
notwendig erachtet, binnen drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Einleitung der Operation Mittel, die für diese Operation 
ausgewiesen sind, innerhalb des Teils „Gemeinsame operative Kosten“ des Haushaltsplans von Artikel zu Artikel und von 
Kapitel zu Kapitel übertragen. Er setzt den Verwalter und den Sonderausschuss davon in Kenntnis. 

Artikel 22 

Übertragung der Mittel 

(1) Die Mittel zur Deckung der bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an Operationen anfallenden 
gemeinsamen Kosten, die nicht gebunden wurden, verfallen grundsätzlich am Ende des Haushaltsjahres, sofern nicht in 
Absatz 2 etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Die Mittel zur Deckung der Kosten für die Lagerung von Material und Ausrüstung, die von Athena verwaltet 
werden, können einmal auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden, wenn die entsprechende Mittelbindung 
vor dem 31. Dezember des laufenden Haushaltsjahres vorgenommen wurde. Die zur Deckung der gemeinsamen 
operativen Kosten bestimmten Mittel können übertragen werden, wenn sie für eine Operation notwendig sind, die noch 
nicht vollständig abgewickelt wurde. 
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(3) Der Verwalter legt dem Sonderausschuss bis zum 15. Februar die Vorschläge für die Übertragung von nicht 
gebundenen Mitteln des vorangegangenen Haushaltsjahres vor. Diese Vorschläge gelten als genehmigt, sofern nicht der 
Sonderausschuss bis zum 15. März anders entscheidet. 

(4) Gebundene Mittel des vorangegangenen Haushaltsjahres werden übertragen, und der Verwalter unterrichtet den 
Sonderausschuss hiervon bis 15. Februar. 

Artikel 23 

Vorgezogener Haushaltsvollzug 

Sobald der Jahreshaushaltsplan festgestellt ist, können die Mittel insoweit für Mittelbindungen und Zahlungen verwendet 
werden, als dies für die Operation notwendig ist. 

KAPITEL 7 

BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN 

Artikel 24 

Festsetzung der Beiträge 

(1) Die Zahlungsermächtigungen zur Deckung der bei der Vorbereitung von Operationen oder im Anschluss daran 
anfallenden gemeinsamen Kosten, die nicht durch die sonstigen Einnahmen gedeckt werden, werden aus den Beiträgen 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten finanziert. 

(2) Die Zahlungsermächtigungen zur Deckung der gemeinsamen operativen Kosten einer Operation werden aus den 
Beiträgen der zur Operation beitragenden Staaten gedeckt. 

(3) Die Beiträge, die von den zu einer Operation beitragenden Mitgliedstaaten zu entrichten sind, entsprechen in der 
Höhe den in den Haushaltsplan eingesetzten Zahlungsermächtigungen zur Deckung der gemeinsamen operativen Kosten 
dieser Operation, abzüglich der Höhe der Beiträge, die die beitragenden Drittstaaten nach Artikel 12 für dieselbe 
Operation zu entrichten haben. 

(4) Die Aufteilung der Beiträge auf die Mitgliedstaaten, deren Beitrag abgerufen wird, erfolgt nach dem Bruttoso
zialprodukt-Schlüssel nach Artikel 41 Absatz 2 EUV und im Einklang mit dem Beschluss 2014/335/EG (Euratom) des 
Rates (1) oder etwaigen anderen Beschlüssen des Rates, die diesen ersetzen. 

(5) Die Angaben für die Berechnung der Beiträge sind der Spalte „BNE-Eigenmittel“ der dem letzten festgestellten 
Gesamthaushaltsplan der Union beigefügten Tabelle „Überblick über die Finanzierung des Gesamthaushaltsplans nach 
Eigenmitteln und Mitgliedstaaten“ zu entnehmen. Der Beitrag jedes Mitgliedstaats, dessen Beitrag abgerufen wird, 
entspricht proportional dem Anteil des Bruttonationaleinkommens (BNE) dieses Mitgliedstaats am Gesamt-BNE der 
Mitgliedstaaten, deren Beitrag abgerufen wird. 

Artikel 25 

Zeitplan für die Zahlung der Beiträge 

(1) Hat der Rat einen Referenzbetrag für eine Militäroperation der Union festgesetzt, so überweisen die beitragenden 
Mitgliedstaaten ihre Beiträge in einer Höhe von 30 % des Referenzbetrags, sofern der Rat nicht einen anderen 
Prozentsatz beschließt. Der Verwalter ruft die Beiträge entsprechend den operativen Erfordernissen der Operation bis zur 
vereinbarten Höhe ab. 

(2) Der Sonderausschuss kann auf Vorschlag des Verwalters beschließen, dass noch vor der Feststellung eines Berichti
gungshaushaltsplans für die Operation zusätzliche Beiträge abgerufen werden. Der Sonderausschuss kann beschließen, 
die zuständigen Vorbereitungsgremien des Rates mit der Frage zu befassen. 
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(3) Wurde für eine bestimmte Operation ein Berichtigungshaushaltsplan festgestellt, so überweisen die Mitgliedstaaten 
den Saldo der Beiträge, den sie nach Artikel 24 für diese Operation schulden. Ist allerdings geplant, dass die Operation 
innerhalb eines Haushaltsjahres länger als sechs Monate dauert, so wird der Saldo der Beiträge in zwei Tranchen gezahlt. 
In einem solchen Fall wird die erste Tranche innerhalb von 60 Tagen nach Einleitung der Operation gezahlt; die zweite 
Tranche wird bis zu einem Termin gezahlt, den der Sonderausschuss auf Vorschlag des Verwalters und unter 
Berücksichtigung der operativen Erfordernisse festsetzt. Der Sonderausschuss kann von den Bestimmungen dieses 
Absatzes abweichen. 

(4) Der Verwalter richtet an die einzelstaatlichen Behörden, deren Kontaktdaten ihm angegeben wurden, ein Schreiben 
mit den entsprechenden Beitragsabrufen, sobald 

a)  ein Haushaltsplanentwurf für ein Haushaltsjahr vom Sonderausschuss nach Artikel 19 gebilligt wurde. Der erste 
Beitragsabruf deckt die operativen Erfordernisse für einen Zeitraum von 8 Monaten ab. Der zweite Beitragsabruf 
deckt den Restsaldo der Beiträge ab, und zwar unter Berücksichtigung des Saldos aus der Ausführung der Mittel des 
vorangegangenen Jahres, sofern der Sonderausschuss beschlossen hat, diesen Saldo nach Vorlage des Prüfungsurteils 
der Rechnungsprüfer in den laufenden Haushalt einzusetzen; 

b)  ein Referenzbetrag nach Artikel 25 Absatz 1 festgesetzt wurde oder 

c)  ein Berichtigungshaushaltsplan nach Artikel 20 gebilligt wurde. 

(5) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Beschlusses werden die Beiträge innerhalb von 30 Tagen nach 
Übermittlung des betreffenden Abrufs bezahlt, mit Ausnahme des ersten Beitragsabrufs für den Haushalt eines neuen 
Haushaltsjahres, der binnen 40 Tagen nach Übermittlung des einschlägigen Beitragsabrufs zu entrichten ist. 

(6) Sobald der Entwurf des aggregierten Haushaltsplans dem Sonderausschuss übermittelt wurde, kann der Verwalter 
für die Mitgliedstaaten, deren Verfahren im Haushalts- und Finanzbereich die Zahlung ihres Beitrags innerhalb der 
festgelegten Fristen nicht gestatten, vor Ende des laufenden Haushaltsjahres für den betreffenden Staat einen 
vorgezogenen Beitragsabruf als Vorauszahlung für den Beitragsabruf für den Haushalt des folgenden Haushaltsjahres 
vornehmen. 

(7) Jeder beitragende Staat trägt die auf die Zahlung seines Beitrags entfallenden Bankgebühren. 

(8) Der Verwalter bestätigt den Eingang der Beiträge. 

Artikel 26 

Frühzeitige Finanzierung 

(1) Im Falle einer militärischen Krisenreaktionsoperation der Union sind seitens der beitragenden Mitgliedstaaten 
Beiträge fällig, die in der Höhe dem Referenzbetrag entsprechen. Unbeschadet des Artikels 25 Absatz 3 sind die 
Zahlungen wie nachstehend festgelegt zu leisten. 

(2) Um eine frühzeitige Finanzierung von militärischen Krisenreaktionsoperationen der Union sicherzustellen, werden 
die teilnehmenden Mitgliedstaaten entweder 

a)  im Voraus Beiträge zu Athena zahlen oder 

b)  wenn der Rat die Durchführung einer militärischen Krisenreaktionsoperation der Union beschließt, zu deren 
Finanzierung sie beitragen, ihre Beiträge zu den gemeinsamen Kosten dieser Operation in Höhe des Referenzbetrags 
innerhalb von fünf Tagen nach Übermittlung des Abrufs der Beiträge zahlen, sofern der Rat nichts anderes beschließt. 

(3) Für die in Absatz 2 beschriebenen Zwecke stellt der Sonderausschuss, der aus je einem Vertreter für jeden der im 
Voraus zahlenden Mitgliedstaaten besteht, vorläufig eingesetzte Mittel in einen besonders dafür vorgesehenen 
Haushaltstitel ein. Diese vorläufig eingesetzten Mittel werden durch Beiträge gedeckt, die von den im Voraus zahlenden 
Mitgliedstaaten innerhalb von 90 Tagen nach Übermittlung des Abrufs dieser Beiträge zu zahlen sind. 

(4) Vorläufig eingesetzte Mittel nach Absatz 3, die für eine Operation verwendet werden, sind innerhalb von 90 Tagen 
nach Übermittlung des entsprechenden Abrufs wieder aufzufüllen. 
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(5) Unbeschadet des Absatzes 1 kann ein im Voraus zahlender Mitgliedstaat unter bestimmten Voraussetzungen den 
Verwalter dazu ermächtigen, den von diesem Mitgliedstaat im Voraus gezahlten Beitrag dazu zu verwenden, den Beitrag 
dieses Mitgliedstaats zu einer Operation zu decken, an der er beteiligt ist und bei der es sich nicht um eine Krisenreak
tionsoperation handelt. Der betreffende Mitgliedstaat füllt seinen im Voraus gezahlten Beitrag innerhalb von 90 Tagen 
nach Übermittlung des Abrufs auf. 

(6) Werden für eine Operation, bei der es sich nicht um eine Krisenreaktionsoperation handelt, Mittel benötigt, bevor 
in ausreichendem Maße Beiträge zu dieser Operation eingegangen sind, 

a)  so können die Beiträge, die von den zur Finanzierung dieser Operation beitragenden Mitgliedstaaten im Voraus 
gezahlt werden, nach Zustimmung der im Voraus zahlenden Mitgliedstaaten in Höhe von bis zu 75 % ihres Betrags 
zur Deckung der für diese Operation anfallenden Beiträge verwendet werden. Der im Voraus zahlende Mitgliedstaat 
füllt seinen im Voraus gezahlten Beitrag innerhalb von 90 Tagen nach Übermittlung des Abrufs auf; 

b)  in dem unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten Fall werden die Beiträge, die von den nicht im Voraus 
zahlenden Mitgliedstaaten für die Operation nach Artikel 25 Absatz 1 zu leisten sind, nach Billigung durch die 
betreffenden Mitgliedstaaten innerhalb von fünf Tagen, nachdem der Verwalter den betreffenden Abruf übermittelt 
hat, gezahlt. 

(7) Der Befehlshaber kann der Operation die ihm verfügbar gemachten Beträge binden und entsprechende Ausgaben 
tätigen, auch nach Artikel 34 Absatz 3. 

(8) Die Mitgliedstaaten können ihre Entscheidung für Vorauszahlung rückgängig machen, indem sie dem Verwalter 
mindestens drei Monate im Voraus eine entsprechende Mitteilung machen. 

(9) Zinserträge aus der frühzeitigen Finanzierung werden auf Jahresbasis anteilsmäßig auf die im Voraus zahlenden 
Mitgliedstaaten aufgeteilt und ihren vorläufig eingesetzten Mitteln zugerechnet. Die entsprechenden Beträge werden 
diesen Mitgliedstaaten im Rahmen des jährlichen Haushaltsfeststellungsverfahrens mitgeteilt. 

Artikel 27 

Erstattung der Vorfinanzierung 

(1) Ein Mitgliedstaat, ein Drittstaat oder gegebenenfalls eine internationale Organisation, die vom Rat zur 
Vorfinanzierung eines Teils der gemeinsamen Kosten einer Operation ermächtigt worden sind, können sich im Wege 
eines Antrags, dem die erforderlichen Belege beizufügen sind und der dem Verwalter spätestens zwei Monate nach 
Beendigung der betreffenden Operation übermittelt wird, diese Vorfinanzierung von Athena erstatten lassen. 

(2) Erstattungsanträgen kann nur nachgekommen werden, wenn sie vom Befehlshaber der Operation, sofern dieser 
noch im Amt ist, und vom Verwalter gebilligt wurden. 

(3) Ist ein von einem beitragenden Staat eingereichter Erstattungsantrag gebilligt worden, kann der betreffende Betrag 
von dem Betrag des nächsten Beitragsabrufs, den der Verwalter an diesen Staat richtet, abgezogen werden. 

(4) Ist zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Antrag gebilligt wird, kein Abruf von Beiträgen vorgesehen oder übersteigt der 
Betrag des gebilligten Erstattungsantrags den vorgesehenen Beitrag, veranlasst der Verwalter unter Berücksichtigung der 
Kassenmittel von Athena und der Erfordernisse der Finanzierung der gemeinsamen Kosten der betreffenden Operation 
die Zahlung des zu erstattenden Betrags innerhalb von 30 Tagen. 

(5) Eine Erstattung nach Maßgabe dieses Beschlusses erfolgt auch dann, wenn die Operation annulliert wird. 

(6) Die Erstattung schließt die Zinserträge aus dem im Wege der Vorfinanzierung bereitgestellten Betrag ein. 

Artikel 28 

Verwaltung der nicht in den gemeinsamen Kosten enthaltenen Ausgaben durch Athena 

(1) Der Sonderausschuss kann auf Vorschlag des Verwalters, der dabei vom Befehlshaber der Operation unterstützt 
wird, oder eines Mitgliedstaats beschließen, dass die Verwaltung bestimmter Ausgaben im Zusammenhang mit einer 
Operation (im Folgenden „von den Einzelstaaten getragene Kosten“) Athena übertragen wird, wobei jedoch weiterhin 
jeder Mitgliedstaat für die ihn betreffenden Kosten aufkommt. 
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(2) Der Sonderausschuss kann in seinem Beschluss den Befehlshaber der Operation ermächtigen, im Namen der 
Mitgliedstaaten, die sich an einer Operation beteiligen, und gegebenenfalls im Namen Dritter Verträge zum Erwerb der 
Dienstleistungen und Lieferungen, die im Rahmen der von den Einzelstaaten zu tragende Kosten zu finanzieren sind, 
abzuschließen. 

(3) Der Sonderausschuss legt in seinem Beschluss die Modalitäten für die Vorfinanzierung der von den Einzelstaaten 
getragenen Kosten fest. 

(4) Athena führt Buch über die von den Einzelstaaten getragenen Kosten, die zulasten jedes Mitgliedstaats und 
gegebenenfalls Dritter gehen und deren Verwaltung ihm übertragen wurde. Athena übermittelt jedem Mitgliedstaat und 
gegebenenfalls diesen Dritten allmonatlich eine Aufstellung über die zu seinen/ihren Lasten gehenden Ausgaben, die 
durch ihn/sie oder sein/ihr Personal im Laufe des vorangegangenen Monats verursacht wurden, und ruft die zur 
Begleichung dieser Ausgaben erforderlichen Mittel ab. Die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls diese Dritten überweisen 
Athena die erforderlichen Mittel innerhalb von 30 Tagen nach Übermittlung des Abrufs der Mittel. 

Artikel 29 

Verwaltung der Vorfinanzierung und der nicht in den gemeinsamen Kosten enthaltenen Ausgaben durch 
Athena zur Erleichterung der anfänglichen Verlegung der Einsatzkräfte an den Einsatzort 

Der Sonderausschuss kann — falls die spezifischen operativen Umstände es erfordern — auf Vorschlag des Verwalters, 
der dabei vom Befehlshaber der Operation unterstützt wird, oder eines Mitgliedstaats beschließen, dass die 
Vorfinanzierung und die Verwaltung bestimmter Ausgaben im Zusammenhang mit einer Operation Athena übertragen 
wird, um die anfängliche Verlegung der Einsatzkräfte an den Einsatzort vor der Bestätigung der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten zu erleichtern, wobei jedoch weiterhin jeder Mitgliedstaat für die ihn betreffenden Kosten aufkommt. Die 
Verwaltung dieser Kosten wird im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen gewährleistet, und die 
Anfangskosten werden auf maximal 20 % des Referenzbetrags begrenzt. In diesem Fall erläutert der Sonderausschuss in 
seinem Beschluss die Modalitäten der Vorfinanzierung und der Erstattung der vorfinanzierten Beträge durch die 
künftigen teilnehmenden Mitgliedstaaten und Dritten. 

Artikel 30 

Verwaltung der finanziellen Beiträge Dritter durch Athena 

(1) Gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Rechtsrahmens der Operation und aufgrund eines Beschlusses des 
PSK, die Durchführung oder Verwaltung eines Projekts durch die Operation oder einen finanziellen Beitrag eines Dritten 
oder eines Mitgliedstaats zu den aus der Operation entstehenden Kosten zu akzeptieren, kann der Sonderausschuss 
bewilligen, dass Athena im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen mit der Verwaltung der Finanzierung dieses 
Projekts oder dieses finanziellen Beitrags betraut wird. Dazu können auch von der Union finanzierte Projekte gehören. 

(2) Die für die Verwaltung des Beitrags anfallenden Kosten sollten durch den Beitrag selbst abgedeckt werden. Der 
Sonderausschuss kann beschließen, dass bestimmte mit dem Beitrag verbundene und mit der aktiven Phase der 
Operation im Zusammenhang stehende Kosten im Einzelfall als gemeinsame Kosten in Betracht kommen. 

(3) Für die Zwecke der Verwaltung eines Beitrags eines Dritten, der Union oder eines Mitgliedstaats verhandelt und 
unterzeichnet der Verwalter nach Billigung durch den Sonderausschuss eine Ad-hoc-Verwaltungsvereinbarung mit dem 
Dritten, der Union oder dem Mitgliedstaat, in der der Zweck, die durch den Beitrag abzudeckenden Kosten und die 
Modalitäten für die Verwaltung des Beitrags, einschließlich der Rechenschaftspflicht des Befehlshabers der Operation 
gegenüber dem Sonderausschuss, festgelegt werden. Der Verwalter sorgt dafür, dass bei der Verwaltung des Beitrags die 
Ad-hoc-Vereinbarungen eingehalten werden, und er setzt den betreffenden Beitragenden- entweder direkt oder über den 
Befehlshaber der Operation — von allen relevanten Informationen zur Verwaltung des Beitrags in Kenntnis. 

Artikel 31 

Verzugszinsen 

(1) Ist ein Staat seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen, sind die in Artikel 78 der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments du des Rates (1) oder in jeder anderen Verordnung zu ihrer 
Ersetzung festgelegten Unionsvorschriften über die Verzugszinsen hinsichtlich der Zahlung der Beiträge zum Haushalt 
der Union auf ihn entsprechend anzuwenden. 

(2) Beträgt der Zahlungsverzug nicht mehr als 20 Tage, so werden keine Zinsen berechnet. Beträgt der 
Zahlungsverzug mehr als 20 Tage, so werden Zinsen für den gesamten Verzugszeitraum fällig. 
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KAPITEL 8 

AUSFÜHRUNG DER AUSGABEN 

Artikel 32 

Grundsätze 

(1) Die Mittel von Athena sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, d. h. den Geboten 
der Sparsamkeit, der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit, zu führen. 

(2) Den Anweisungsbefugten obliegt es, die Einnahmen und Ausgaben von Athena nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung auszuführen sowie deren Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu 
gewährleisten. Zur Ausführung der Ausgaben nehmen die Anweisungsbefugten Mittelbindungen vor, gehen rechtliche 
Verpflichtungen ein, stellen Ausgaben fest, erteilen die entsprechenden Auszahlungsanordnungen und vollziehen die vor 
der Mittelausführung erforderlichen Handlungen. Ein Anweisungsbefugter kann seine Aufgaben durch einen Beschluss 
übertragen, mit dem Folgendes bestimmt wird: 

a)  das für eine solche Aufgabenübertragung in Frage kommende Personal auf der geeigneten Ebene, 

b)  der Umfang der übertragenen Befugnisse und 

c)  der Umfang, in dem die Betreffenden ihre Befugnisse weiter delegieren können. 

(3) Die Ausführung der Mittel erfolgt nach dem Grundsatz der Trennung der Aufgaben des Anweisungsbefugten und 
des Rechnungsführers. Die Ämter des Anweisungsbefugten und des Rechnungsführers sind nicht miteinander vereinbar. 
Jede Zahlung aus den von Athena verwalteten Mitteln muss von einem Anweisungsbefugten und einem 
Rechnungsführer gemeinsam unterschrieben werden. 

(4) Unbeschadet dieses Beschlusses wenden ein Mitgliedstaat, ein Organ der Union oder gegebenenfalls eine 
internationale Organisation, wenn ihnen die Ausführung gemeinsamer Ausgaben übertragen wurde, die Bestimmungen 
an, die für die Ausführung ihrer eigenen Ausgaben gelten. Führt der Verwalter unmittelbar Ausgaben aus, hält er die 
Vorschriften für die Ausführung des Einzelplans „Rat“ des Gesamthaushaltsplans der Union ein. 

(5) Der Verwalter kann jedoch dem Rat oder dem Sonderausschuss über den Vorsitz Vorschläge für Vorschriften über 
die Ausführung der gemeinsamen Ausgaben unterbreiten. 

(6) Der Sonderausschuss kann Vorschriften über die Ausführung der gemeinsamen Ausgaben festlegen, die von 
Absatz 4 abweichen. 

Artikel 33 

Bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an Operationen anfallende gemeinsame Kosten oder gemeinsame 
Kosten, die nicht unmittelbar mit einer bestimmten Operation in Verbindung stehen 

Der Verwalter ist Anweisungsbefugter für die Ausgaben zur Deckung der bei der Vorbereitung von oder im Anschluss an 
Operationen anfallenden gemeinsamen Kosten sowie der gemeinsamen Kosten, die nicht unmittelbar mit einer 
bestimmten Operation in Beziehung gesetzt werden können. 

Artikel 34 

Gemeinsame operative Kosten 

(1) Der Befehlshaber der Operation ist Anweisungsbefugter für die Ausgaben zur Deckung der gemeinsamen 
operativen Kosten der von ihm befehligten Operation. Jedoch ist der Verwalter Anweisungsbefugter für die Ausgaben zur 
Deckung der gemeinsamen operativen Kosten, die in der Vorbereitungsphase einer bestimmten Operation anfallen und 
von Athena unmittelbar ausgeführt werden oder die die Operation nach Beendigung ihrer aktiven Phase betreffen. 
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(2) Der Verwalter überweist dem Befehlshaber der Operation auf Antrag die zur Ausführung der Ausgaben einer 
Operation erforderlichen Beträge; diese werden vom Bankkonto von Athena auf das vom Befehlshaber der Operation 
angegebene Bankkonto, das im Namen von Athena eröffnet wurde, überwiesen. 

(3) Abweichend von Artikel 18 Absatz 5 wird mit der Festlegung eines Referenzbetrags dem Verwalter und dem 
Befehlshaber der Operation das Recht eingeräumt, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Ausgaben für die 
betreffende Operation bis zu dem nach Artikel 25 Absatz 1 gebilligten Prozentsatz des Referenzbetrags zu binden und 
zu tätigen, es sei denn, der Rat beschließt, die Mittelbindungen auf einem höheren Niveau anzusiedeln. 

Der Sonderausschuss kann auf Vorschlag des Verwalters oder des Befehlshabers der Operation und unter 
Berücksichtigung der operativen Notwendigkeit und Dringlichkeit beschließen, dass zusätzliche Ausgaben gebunden und 
gegebenenfalls ausgeführt werden können. Der Sonderausschuss kann beschließen, die zuständigen Vorbereitungsgremien 
des Rates über den Vorsitz mit dieser Frage zu befassen, es sei denn, die operativen Umstände verlangen eine andere 
Vorgehensweise. Diese Abweichung findet ab dem Zeitpunkt der Feststellung eines Haushaltsplans für die betreffende 
Operation keine Anwendung mehr. 

(4) In der Zeit vor der Feststellung des Haushaltsplans einer Operation legen der Verwalter und der Befehlshaber der 
Operation oder sein Vertreter dem Sonderausschuss jeden Monat jeweils für ihren Bereich Rechenschaft über die 
Ausgaben ab, die als gemeinsame Kosten für diese Operation in Betracht kommen. Der Sonderausschuss kann auf 
Vorschlag des Verwalters, des Befehlshabers der Operation oder eines Mitgliedstaats Leitlinien für die Ausführung der 
Ausgaben während dieses Zeitraums erlassen. 

(5) Abweichend von Artikel 18 Absatz 5 kann der Befehlshaber der Operation im Fall einer unmittelbaren Gefahr für 
das Leben der an einer Militäroperation der Union beteiligten Personen über die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel 
hinaus die erforderlichen Ausgaben ausführen, um das Leben dieser Personen zu schützen. Er setzt den Verwalter und 
den Sonderausschuss so bald wie möglich davon in Kenntnis. In solch einem Fall schlägt der Verwalter im Benehmen 
mit dem Befehlshaber der Operation die erforderlichen Mittelübertragungen zur Finanzierung dieser unvorhergesehenen 
Ausgaben vor. Können die Ausgaben nicht in ausreichender Höhe durch Mittelübertragung finanziert werden, schlägt der 
Verwalter einen Berichtigungshaushaltsplan vor. 

KAPITEL 9 

ENDBESTIMMUNG DER GEMEINSAM FINANZIERTEN AUSRÜSTUNGEN UND INFRASTRUKTUREN 

Artikel 35 

Ausrüstungen und Infrastrukturen 

(1) Der Verwalter schlägt dem Sonderausschuss den Abschreibungssatz für Ausrüstungen und andere Mittel für alle 
Operationen vor. Falls die operativen Umstände es erfordern und nach Billigung durch den Sonderausschuss kann der 
Befehlshaber der Operation einen anderen Abschreibungssatz anwenden. 

(2) Der Befehlshaber der Operation schlägt dem Sonderausschuss im Hinblick auf die endgültige Abwicklung der von 
ihm befehligten Operation eine Endbestimmung für die für diese Operation gemeinsam finanzierten Ausrüstungen und 
Infrastrukturen vor. 

(3) Der Verwalter verwaltet die nach Beendigung der aktiven Phase der Operation verbleibenden Ausrüstungen und 
Infrastrukturen, damit sie erforderlichenfalls ihrer Endbestimmung zugeführt werden können. 

(4) Die Endbestimmung der gemeinsam finanzierten Ausrüstungen und Infrastrukturen wird vom Sonderausschuss 
unter Berücksichtigung der operativen Erfordernisse und finanzieller Kriterien festgelegt. Folgende Endbestimmung 
kommt in Betracht: 

a)  Infrastrukturen können über Athena an das Aufnahmeland, einen Mitgliedstaat oder einen Dritten verkauft oder 
diesen überlassen werden; 

b)  Ausrüstungen können entweder über Athena an einen Mitgliedstaat, das Aufnahmeland oder einen Dritten verkauft 
oder von Athena, einem Mitgliedstaat oder einem solchen Dritten, im Hinblick auf die Verwendung im Rahmen einer 
anschließenden Operation gelagert und unterhalten werden. 

(5) Werden Ausrüstungen und Infrastrukturen verkauft, so erfolgt ihr Verkauf zu ihrem Marktwert, oder, sofern kein 
Marktwert ermittelt werden kann, zu einem fairen und angemessenen Preis, der den Bedingungen vor Ort Rechnung 
trägt. 
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(6) Der Verkauf oder die Überlassung an das Aufnahmeland oder einen Dritten erfolgt nach den geltenden 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften. 

(7) Wird beschlossen, dass die für eine Operation gemeinsam finanzierten Ausrüstungen bei Athena verbleiben, so 
können die beitragenden Mitgliedstaaten die übrigen teilnehmenden Mitgliedstaaten um einen finanziellen Ausgleich 
ersuchen. Der Sonderausschuss fasst in der Zusammensetzung der Vertreter aller teilnehmenden Mitgliedstaaten auf 
Vorschlag des Verwalters die entsprechenden Beschlüsse. 

KAPITEL 10 

RECHNUNGSFÜHRUNG UND BESTANDSVERZEICHNIS 

Artikel 36 

Rechnungsführung über die gemeinsamen operativen Kosten 

Der Befehlshaber der Operation führt Buch über die Überweisungen, die er von Athena erhält, über die von ihm 
gebundenen Ausgaben, die getätigten Zahlungen und die erhaltenen Einnahmen, und er führt ein Bestandsverzeichnis 
der beweglichen Vermögensgegenstände, die aus dem Haushalt von Athena finanziert und für die von ihm befehligte 
Operation verwendet werden. 

Artikel 37 

Konsolidierter Abschluss 

(1) Der Rechnungsführer führt Buch über die abgerufenen Beiträge und die getätigten Überweisungen. Außerdem 
übernimmt er die Buchführung über die bei der Vorbereitung von und im Anschluss an Operationen anfallenden 
gemeinsamen Kosten sowie über die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verwalters ausgeführten operativen 
Ausgaben und Einnahmen. 

(2) Der Rechnungsführer erstellt den konsolidierten Abschluss über die Einnahmen und Ausgaben von Athena. Jeder 
Befehlshaber einer Operation übermittelt ihm die Buchführung über die von ihm gebundenen Ausgaben und getätigten 
Zahlungen sowie über die erhaltenen Einnahmen. 

KAPITEL 11 

RECHNUNGSPRÜFUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 

Artikel 38 

Regelmäßige Unterrichtung des Sonderausschusses 

Alle drei Monate legt der Verwalter dem Sonderausschuss eine Übersicht über die Ausführung der Einnahmen und 
Ausgaben seit Beginn des Haushaltsjahres vor. Zu diesem Zweck leitet jeder Befehlshaber einer Operation dem Verwalter 
eine Übersicht über die Ausgaben im Zusammenhang mit den gemeinsamen operativen Kosten der von ihm befehligten 
Operation zu. 

Artikel 39 

Bedingungen für die Durchführung der Kontrollen 

(1) Die mit der Prüfung der Einnahmen und Ausgaben von Athena beauftragten Personen müssen vor der 
Ausführung ihres Auftrags zum Zugang zu Verschlusssachen des Rates bis mindestens zum Geheimhaltungsgrad 
„SECRET UE/EU SECRET“ ermächtigt worden sein oder gegebenenfalls über eine gleichwertige Ermächtigung seitens eines 
Mitgliedstaats oder der NATO verfügen. Diese Personen sorgen für die Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen 
und den Schutz der Daten, von denen sie bei der Durchführung ihres Prüfungsauftrags Kenntnis erhalten, nach den für 
diese Informationen und Daten geltenden Vorschriften. 

(2) Die mit der Prüfung der Einnahmen und Ausgaben von Athena beauftragten Personen erhalten unverzüglich und 
ohne vorherige Ankündigung Zugang zu den Dokumenten und den Inhalten aller diese Einnahmen und Ausgaben 
betreffenden Datenträger sowie zu den Räumlichkeiten, in denen diese Dokumente und Datenträger verwahrt werden. 
Sie können Kopien anfertigen. Die an der Ausführung der Einnahmen und der Ausgaben von Athena beteiligten 
Personen gewähren dem Verwalter und den mit der Prüfung dieser Einnahmen und Ausgaben beauftragten Personen die 
für die Ausführung ihres Auftrags erforderliche Unterstützung. 
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Artikel 40 

Externe Rechnungsprüfung 

(1) Ist die Ausführung der Ausgaben von Athena einem Mitgliedstaat, einem Organ der Union oder einer 
internationalen Organisation übertragen worden, wendet der Staat, das Organ oder die Organisation die Bestimmungen 
an, die auf die Prüfung der eigenen Ausgaben Anwendung finden. 

(2) Der Verwalter oder die von ihm benannten Personen können jedoch jederzeit eine Prüfung der bei der 
Vorbereitung von und im Anschluss an Operationen angefallenen gemeinsamen Kosten von Athena oder der 
gemeinsamen operativen Kosten einer Operation vornehmen. Außerdem kann der Sonderausschuss auf Vorschlag des 
Verwalters oder eines Mitgliedstaats jederzeit externe Prüfer benennen, deren Aufgabe und Beschäftigungsbedingungen er 
festlegt. 

(3) Für die externen Prüfungen wird ein sechs Mitglieder umfassendes Rechnungsprüfungskollegium eingesetzt. Der 
Sonderausschuss bestellt unter den von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Kandidaten Mitglieder für einen Zeitraum 
von drei Jahren, der einmal verlängert werden kann. Der Sonderausschuss kann das Mandat eines Mitglieds um bis zu 
sechs Monate verlängern. 

Die Kandidaten müssen dem höchsten einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgan eines Mitgliedstaats angehören oder 
von diesem Organ empfohlen worden sein und hinreichende Gewähr für Sicherheit und Unabhängigkeit bieten. Sie 
müssen verfügbar sein, um bei Bedarf Aufgaben im Namen von Athena ausführen zu können. Bei der Durchführung 
dieser Aufgaben gilt für die Mitglieder des Kollegiums Folgendes: 

a)  Die Mitglieder des Rechnungsprüfungskollegiums werden weiterhin von ihrem Herkunftsprüfungsorgan besoldet, 
während Athena ihre Dienstreisekosten nach den Bestimmungen für die Beamten der Union mit gleichwertiger 
Besoldungsgruppe übernimmt. 

b)  Die Mitglieder dürfen nur vom Sonderausschuss Weisungen einholen oder entgegennehmen; im Rahmen ihres 
Prüfungsauftrags sind das Rechnungsprüfungskollegium und seine Mitglieder völlig unabhängig und tragen die 
alleinige Verantwortung für die Durchführung der externen Prüfung. 

c)  Die Mitglieder legen nur dem Sonderausschuss Rechenschaft über ihren Auftrag ab. 

d)  Die Mitglieder prüfen sowohl im Haushaltsjahr als auch im Nachhinein durch Kontrollen sowohl vor Ort als auch 
anhand der Belege, ob die Ausführung der von Athena finanzierten oder vorfinanzierten Ausgaben unter Einhaltung 
der geltenden Rechtsvorschriften und der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, d. h. Sparsamkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit, erfolgt und ob die internen Kontrollen angemessen sind. 

Das Rechnungsprüfungskollegium wählt jedes Jahr aus seinen Reihen seinen Vorsitzenden oder verlängert seine 
Amtszeit. Es beschließt die Vorschriften für die Prüfungen, die seine Mitglieder im Einklang mit den höchsten 
internationalen Standards durchführen. Das Rechnungsprüfungskollegium billigt die von seinen Mitgliedern erstellten 
Prüfberichte, bevor sie dem Verwalter und dem Sonderausschuss übermittelt werden. 

(4) Der Sonderausschuss kann in besonders begründeten Einzelfällen beschließen, andere externe Gremien 
einzuschalten. 

(5) Die Kosten der Prüfungen, die im Namen von Athena handelnde Rechnungsprüfer durchgeführt haben, gelten als 
gemeinsame Kosten, die von Athena übernommen werden. 

Artikel 41 

Interne Rechnungsprüfung 

(1) Der Generalsekretär des Rates ernennt auf Vorschlag des Verwalters und nach Unterrichtung des Sonderaus
schusses einen internen Prüfer und mindestens einen stellvertretenden internen Prüfer für den Mechanismus Athena, 
deren Mandatszeit vier Jahre beträgt und bis zu einem Gesamtzeitraum von nicht mehr als acht Jahren verlängert 
werden kann; die internen Prüfer müssen über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen verfügen und hinreichende 
Gewähr für Sicherheit und Unabhängigkeit bieten. Der interne Prüfer darf weder Anweisungsbefugter noch 
Rechnungsführer sein; er darf nicht an der Erstellung des Jahresabschlusses beteiligt sein. 

(2) Der interne Prüfer erstattet dem Verwalter Bericht über die Risikokontrolle im Wege von unabhängigen 
Stellungnahmen zur Qualität der Verwaltungs- und Kontrollsysteme sowie von Empfehlungen zur Verbesserung der 
internen Kontrolle der Operationen und zur Förderung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung. Ihm obliegt 
insbesondere die Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit der internen Verwaltungssysteme sowie der Leistung 
der Dienststellen bei der Verwirklichung der Politiken und Ziele in Anbetracht der damit verbundenen Risiken. 
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(3) Der interne Prüfer nimmt seine Aufgaben gegenüber allen Dienststellen wahr, die bei der Annahme der 
Einnahmen von Athena oder bei der Ausführung der über Athena finanzierten Ausgaben mitwirken. 

(4) Der interne Prüfer führt im Laufe eines Haushaltsjahres eine oder, sofern es zweckdienlich erscheint, mehrere 
Prüfungen durch. Er erstattet dem Verwalter Bericht über seine Schlussfolgerungen und Empfehlungen und unterrichtet 
den Befehlshaber der Operation. Der Befehlshaber der Operation und der Verwalter gewährleisten die Umsetzung der 
sich aus der Prüfung ergebenden Empfehlungen. 

(5) Der Verwalter legt gegenüber dem Sonderausschuss jährlich Rechenschaft über die internen Prüfungen ab und 
macht dabei Angaben zu der Anzahl und der Art der durchgeführten internen Prüfungen, den Feststellungen, den 
Empfehlungen und den aufgrund dieser Empfehlungen getroffenen Maßnahmen. 

(6) Außerdem gewährt jeder Befehlshaber einer Operation einem internen Prüfer uneingeschränkten Zugang zu der 
von ihm geleiteten Operation. Der interne Prüfer überprüft das einwandfreie Funktionieren der Finanz- und 
Haushaltssysteme und -verfahren und trägt dafür Sorge, dass die internen Kontrollsysteme solide und wirksam sind. 

(7) Die Ergebnisse und Berichte des internen Prüfers werden dem Rechnungsprüfungskollegium mit allen zugehörigen 
Belegen zur Verfügung gestellt. 

Artikel 42 

Jährliche Rechnungslegung und jährlicher Rechnungsabschluss 

(1) Jeder Befehlshaber einer Operation übermittelt dem Rechnungsführer von Athena bis zum 31. März des auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahres oder innerhalb von vier Monaten nach Ende der von ihm befehligten Operation — je 
nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt — die erforderlichen Informationen für die Erstellung der jährlichen Abschluss
rechnungen für die gemeinsamen Kosten, der jährlichen Abschlussrechnungen für Ausgaben nach Artikel 28 und des 
jährlichen Tätigkeitsberichts. 

(2) Der Verwalter erstellt mit Unterstützung durch den Rechnungsführer und jeden Befehlshaber einer Operation den 
Jahresabschluss und den jährlichen Tätigkeitsbericht und unterbreitet diese dem Sonderausschuss und dem Rechnungs
prüfungskollegium bis zum 15. Mai des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

(3) Dem Sonderausschuss werden innerhalb von acht Wochen nach Übermittlung des Jahresabschlusses vom 
Rechnungsprüfungskollegium ein Prüfungsurteil und vom Verwalter mit Unterstützung durch den Rechnungsführer und 
jeden Befehlshaber einer Operation der geprüfte Jahresabschluss von Athena unterbreitet. 

(4) Dem Sonderausschuss wird bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres der Prüfungsbericht 
des Rechnungsprüfungskollegiums vorgelegt, den der Sonderausschuss zusammen mit dem Prüfungsurteil und dem 
Jahresabschluss prüft, damit dem Verwalter, dem Rechnungsführer und jedem Befehlshaber einer Operation Entlastung 
erteilt werden kann. 

(5) Nach Maßgabe der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 oder jeder anderen Verordnung zu ihrer Ersetzung 
bewahren der Rechnungsführer, jeder Befehlshaber einer Operation und gegebenenfalls der Verwalter alle Rechnungen, 
Bestandsverzeichnisse und dazugehörenden Belege, alle auf ihrer jeweiligen Ebene, fünf Jahre lang, vom Zeitpunkt der 
Erteilung der Entlastung an gerechnet, auf. Nach Abschluss einer Operation sorgt der Befehlshaber der Operation dafür, 
dass alle Rechnungen und Bestandsverzeichnisse dem Rechnungsführer übergeben werden. 

(6) Der Sonderausschuss beschließt, im Wege eines Berichtigungshaushaltsplans den Saldo aus der Ausführung eines 
Haushaltsjahres, dessen Abschluss gebilligt wurde, in den Haushaltsplan des darauf folgenden Haushaltsjahres je nach 
den Umständen unter den Einnahmen oder unter den Ausgaben einzusetzen. Der Sonderausschuss kann jedoch die 
Einsetzung des vorgenannten Saldos aus der Ausführung des Haushaltsjahres nach Vorlage des Prüfungsurteils des 
Rechnungsprüfungskollegiums beschließen. 

(7) Der Teil des Saldos aus der Ausführung eines Haushaltsjahrs, der aus der Ausführung der Mittel zur Deckung der 
bei der Vorbereitung von und im Anschluss an Operationen angefallenen gemeinsamen Kosten stammt, wird auf die 
nächsten Beiträge der teilnehmenden Mitgliedstaaten angerechnet. 

(8) Der Teil des Saldos aus der Ausführung eines Haushaltsjahrs, der aus der Ausführung der Mittel zur Deckung der 
gemeinsamen operativen Kosten einer bestimmten Operation stammt, wird auf die nächsten Beiträge der Mitgliedstaaten, 
die zu dieser Operation beigetragen haben, angerechnet. 
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(9) Können zu erstattende Beträge nicht von den für Athena fälligen Beiträgen abgezogen werden, so wird der Saldo 
aus der Ausführung der Mittel den betreffenden Mitgliedstaaten nach dem BNE-Schlüssel des Erstattungsjahres 
zurückgezahlt. 

(10) Jeder Mitgliedstaat, der an einer Operation teilnimmt, kann dem Verwalter bis zum 31. März jedes Jahres, 
gegebenenfalls über den Befehlshaber der Operation, Angaben über die Mehrkosten vorlegen, die ihm während des 
vorangegangenen Haushaltsjahres durch die Operation entstanden sind. Diese Angaben werden so aufgeschlüsselt, dass 
daraus hervorgeht, welches die wesentlichen Ausgabenposten waren. Der Verwalter stellt diese Angaben zusammen, um 
dem Sonderausschuss einen Überblick über die Mehrkosten der Operation zu verschaffen. 

Artikel 43 

Rechnungsabschluss für eine Operation 

(1) Ist eine Operation beendet, so kann der Sonderausschuss auf Vorschlag des Verwalters oder eines Mitgliedstaats 
beschließen, dass der Verwalter mit Unterstützung durch den Rechnungsführer und den Befehlshaber der Operation dem 
Sonderausschuss den Finanzabschluss für diese Operation zumindest bis zum Zeitpunkt ihrer Beendigung und, wenn 
möglich, bis zum Zeitpunkt ihrer endgültigen Abwicklung vorlegt. Die dem Verwalter eingeräumte Frist darf vier 
Monate, vom Zeitpunkt der Beendigung der Operation an gerechnet, nicht unterschreiten. 

(2) Können in den Finanzabschluss innerhalb der eingeräumten Frist nicht die Einnahmen und Ausgaben im 
Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung dieser Operation aufgenommen werden, so werden diese im 
Jahresabschluss von Athena ausgewiesen und vom Sonderausschuss im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 42 geprüft. 

(3) Der Sonderausschuss billigt den Finanzabschluss für die Operation, der ihm vorgelegt wurde, und stützt sich dabei 
auf das Urteil des Rechnungsprüfungskollegiums. Er erteilt dem Verwalter, dem Rechnungsführer und jedem 
Befehlshaber einer Operation für die betreffende Operation Entlastung. 

(4) Können zu erstattende Beträge nicht von den für Athena fälligen Beiträgen abgezogen werden, so wird der Saldo 
aus der Ausführung der Mittel den betreffenden Mitgliedstaaten nach dem BNE-Schlüssel des Erstattungsjahres 
zurückgezahlt. 

KAPITEL 12 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 44 

Haftung 

(1) Die Bedingungen für die Geltendmachung der disziplinarrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung des 
Befehlshabers der Operation, des Verwalters und des sonstigen Personals, das insbesondere von den Organen der Union 
oder von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt ist, im Fall eines Fehlverhaltens oder einer Nachlässigkeit bei der 
Ausführung des Haushaltsplans ergeben sich aus dem Personalstatut oder den für sie geltenden Regelungen. Außerdem 
kann Athena von sich aus oder auf Antrag eines beitragenden Staates oder eines Dritten das vorstehend genannte 
Personal zivilrechtlich haftbar machen. 

(2) Auf keinen Fall können die Union oder der Generalsekretär des Rates von einem der beitragenden Staaten dafür 
haftbar gemacht werden, dass sie ihre Aufgaben durch den Verwalter, den Rechnungsführer oder das ihnen zur Seite 
gestellte Personal haben ausführen lassen. 

(3) Die vertragliche Haftung, die sich aus Verträgen im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans ergeben könnte, 
wird über Athena von den beitragenden Staaten oder von Dritten übernommen. Sie unterliegt den für die betreffenden 
Verträge geltenden Rechtsvorschriften. 

(4) Was die außervertragliche Haftung anbelangt, so kommen die beitragenden Mitgliedstaaten oder Dritte nach den 
allgemeinen Grundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind, und nach dem im Einsatzgebiet 
geltenden Truppenstatut über Athena für die Schäden auf, die durch das operative Hauptquartier („Operation 
Headquarters“), das operativ-taktische Hauptquartier („Force Headquarters“) oder das Hauptquartier einer Streitkraft
komponente („Component Headquarters“) der Krisenstruktur, deren Zusammensetzung vom Befehlshaber der Operation 
gebilligt wird, oder durch das betreffende Personal in Ausführung seines Auftrags verursacht wurden. 

(5) Auf keinen Fall können die Union oder die Mitgliedstaaten von einem beitragenden Staat für Verträge, die im 
Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans geschlossen wurden oder für Schäden haftbar gemacht werden, die durch 
die Einheiten und Dienste der Krisenstruktur, deren Zusammensetzung vom Befehlshaber der Operation gebilligt wird, 
oder durch das betreffende Personal in Ausführung seines Auftrags verursacht wurden. 
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Artikel 45 

Sicherheit 

Der Beschluss 2013/488/EU (1) des Rates oder jeder andere Beschluss zu seiner Ersetzung gilt in Bezug auf 
Verschlusssachen, die Athena-Vorgänge betreffen. 

Artikel 46 

Schutz personenbezogener Daten 

Athena schützt Privatpersonen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß den in der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) festgelegten Grundsätzen und Verfahren. Zu diesem Zweck 
erlässt der Sonderausschuss auf Vorschlag des Verwalters die erforderlichen Durchführungsbestimmungen. 

Artikel 47 

Überprüfung und Überarbeitung 

Dieser Beschluss wird einschließlich seiner Anhänge erforderlichenfalls auf Antrag eines Mitgliedstaats oder nach jeder 
Operation insgesamt oder teilweise überprüft. Er wird mindestens alle drei Jahre überprüft. Bei der Überprüfung oder 
Überarbeitung können alle Experten, die einen nützlichen Beitrag leisten können, und insbesondere die 
Verwaltungsgremien von Athena hinzugezogen werden. 

Artikel 48 

Aufhebung 

Der Beschluss 2011/871/GASP wird aufgehoben. 

Artikel 49 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 27. März 2015. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. RINKĒVIČS  
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ANHANG I 

GEMEINSAME KOSTEN, DIE VON ATHENA UNABHÄNGIG VOM ZEITPUNKT IHRES ENTSTEHENS 
ÜBERNOMMEN WERDEN 

Lassen sich die folgenden gemeinsamen Kosten nicht unmittelbar einer bestimmten Operation zuordnen, kann der 
Sonderausschuss beschließen, die betreffenden Mittel im allgemeinen Teil des Jahreshaushalts zu erfassen. Diese Mittel 
sollten so weit wie möglich in den Artikeln ausgewiesen werden und die Operation ausweisen, zu der sie den stärksten 
Bezug aufweisen.  

1. Dienstreisekosten, die dem Befehlshaber der Operation und seinem Personal im Zusammenhang mit der Vorlage der 
Abschlussrechnung einer Operation beim Sonderausschuss entstehen.  

2. Schadensersatzzahlungen und Kosten aus Ansprüchen und Klagen, die über Athena abzugelten sind.  

3. Kosten aufgrund von Entscheidungen über die Lagerung von Material, das für eine Operation gemeinsam beschafft 
wurde (werden diese Kosten im allgemeinen Teil des Jahreshaushalts erfasst, ist auf den Zusammenhang mit einer 
bestimmten Operation zu verweisen). 

Im allgemeinen Teil des Jahreshaushalts werden zudem erforderlichenfalls Mittel ausgewiesen, mit denen folgende 
gemeinsame Kosten bei Operationen gedeckt werden, zu deren Finanzierung die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
beitragen:  

1. Bankkosten,  

2. Rechnungsprüfungskosten,  

3. gemeinsame Kosten in Bezug auf die Vorbereitungsphase einer Operation nach Anhang II,  

4. Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Unterhaltung des im Rahmen von Athena bereitgestellten 
Rechnungsführungs- und Vermögensverwaltungssystems.  

5. Kosten im Zusammenhang mit Verwaltungsvereinbarungen und Rahmenverträgen nach Artikel 11.   

ANHANG II 

GEMEINSAME OPERATIVE KOSTEN IN BEZUG AUF DIE VORBEREITUNGSPHASE EINER OPERATION, DIE 
VON ATHENA ÜBERNOMMEN WERDEN 

Mehrkosten, die für Sondierungsmissionen und Vorbereitungen (insbesondere Erkundungsmissionen und Aufklärung) 
des Militär- und Zivilpersonals im Hinblick auf eine bestimmte Militäroperation der Union erforderlich sind: Transport, 
Unterbringung, Nutzung der operativen Kommunikationsmittel, Einstellung von lokalem zivilen Personal zur 
Durchführung der Mission (Dolmetscher, Fahrer usw.). 

Ärztliche Dienste: die Kosten für medizinische Notevakuierungen (Medevac) von Personen, die an Sondierungsmissionen 
und Vorbereitungen des Militär- und Zivilpersonals im Hinblick auf eine bestimmte Militäroperation der Union 
teilnehmen, wenn eine ärztliche Behandlung im Einsatzgebiet nicht sichergestellt werden kann.  
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ANHANG III 

TEIL A 

GEMEINSAME OPERATIVE KOSTEN IN BEZUG AUF DIE AKTIVE PHASE EINER OPERATION, DIE VON ATHENA STETS 
ÜBERNOMMEN WERDEN 

Für jede Militäroperation der Union übernimmt Athena die nachstehend definierten erforderlichen Mehrkosten der 
Operation als gemeinsame operative Kosten. 

1.  Mehrkosten für (verlegefähige oder feste) Hauptquartiere für unionsgeführte Operationen 

1.1.  Definition der Hauptquartiere, deren Mehrkosten gemeinsam finanziert werden: 

a)  Hauptquartier (HQ): Hauptquartier (HQ), Führungs- und Unterstützungselemente wie im Operationsplan 
(OPLAN) gebilligt. 

b)  Operatives Hauptquartier (OHQ): statisches Hauptquartier des Befehlshabers der Operation außerhalb des 
Einsatzgebiets mit Zuständigkeit für Aufwuchs, Verlegung, Unterhaltung sowie Rückführung von Einsatzkräften 
der Union. 

Die für das OHQ einer Operation geltende Definition der gemeinsamen Kosten gilt auch für das Generals
ekretariat des Rates, den EAD und Athena, soweit diese unmittelbar für die Operation tätig sind. 

c)  Operativ-taktisches Hauptquartier (FHQ): das im Einsatzgebiet dislozierte Hauptquartier der Einsatzkräfte der 
Union. 

d)  Hauptquartier des Kommandos einer Streitkraftkomponente (CCHQ): das für die Operation dislozierte 
Hauptquartier eines Befehlshabers einer Streitkraftkomponente der Union (d. h. Befehlshaber der Luft-, Land-, 
Seestreit- oder Spezialkräfte, deren Ernennung je nach Art der Operation für erforderlich gehalten werden 
könnte). 

e)  Hauptquartier der Mission (MHQ): das im Einsatzgebiet dislozierte Hauptquartier einer Operation der Union, 
das mehrere oder alle der Aufgaben sowohl des OHQ als auch des FHQ ersetzt. 

1.2.  Definition der gemeinsam finanzierten Mehrkosten: 

a)  Transportkosten: Transporte zum und aus dem Einsatzgebiet, um FHQ und CCHQ zu verlegen, zu unterhalten 
und zurückzuführen; 

b)  Reise- und Unterbringungskosten: für das OHQ für Dienstreisen aufgrund einer Operation anfallende Reise- 
und Unterbringungskosten; für das Personal dislozierter HQ für Dienstreisen nach Brüssel und/oder zu den 
Veranstaltungsorten von Tagungen im Zusammenhang mit der Operation anfallende Reise- und Unterbrin
gungskosten; 

c)  Transport/Fahrten (ohne Tagegelder) von HQ innerhalb des Einsatzgebiets: Ausgaben im Zusammenhang mit 
Transporten mit Kraftfahrzeugen und Fahrten mit anderen Verkehrsmitteln und Frachtkosten, einschließlich 
Fahrten von nationalem Verstärkungspersonal und Besuchern; Mehrkosten für Kraftstoff, die das bei 
Operationen übliche Maß übersteigen; Anmietung von zusätzlichen Fahrzeugen; Haftpflichtversicherungskosten, 
die einige Länder internationalen Organisationen, die in ihrem Hoheitsgebiet Operationen durchführen, 
auferlegen; 

d) Verwaltung: zusätzliche Ausstattung für Büros und Unterkünfte, Vertragsleistungen und Versorgungsdienst
leistungen, Wartungskosten für die Gebäude der Hauptquartiere; 

e)  für die Zwecke der Operation speziell in den finanzierungsberechtigten Hauptquartieren eingestelltes 
Zivilpersonal: Zivilpersonal, das in der Union arbeitet, internationales und vor Ort im Einsatzgebiet 
eingestelltes Personal für die Durchführung der Operation in einem Umfang, der über die normalen operativen 
Erfordernisse hinausgeht (einschließlich von Überstundenvergütungen); 

f) Kommunikation zwischen den finanzierungsberechtigten Hauptquartieren sowie zwischen den finan
zierungsberechtigten Hauptquartieren und den direkt unterstellten Einsatzkräften: Investitionsausgaben für Kauf 
und Nutzung zusätzlicher Fernmelde- und IT-Ausstattung und für Dienstleistungskosten (Anmietung und 
Wartung von Modems, Telefonleitungen, Satellitentelefonen, Faxgeräten mit Verschlüsselung, gesicherten 
Leitungen, Internet-Zugang, Datenleitungen, lokalen Netzwerken); 

g)  Kasernen und Unterkünfte/Infrastruktur: Ausgaben für Beschaffung, Anmietung oder Instandsetzung der für 
die HQ erforderlichen Einrichtungen im Einsatzgebiet (Anmietung von Gebäuden, Schutzräumen, Zelten) 
soweit erforderlich; 
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h)  Öffentlichkeitsarbeit: Kosten im Zusammenhang mit Informationskampagnen und Unterrichtung der Medien 
auf HQ-Ebene entsprechend der vom HQ entwickelten Informationsstrategie; 

i)  Repräsentation: Repräsentationskosten; auf HQ-Ebene zur Durchführung einer Operation notwendige Kosten. 

2.  Mehrkosten, die bei der Unterstützung der Einsatzkräfte insgesamt anfallen 

Bei den nachstehend aufgeführten Kosten handelt es sich um die Kosten, die aufgrund der Verlegung der 
Einsatzkräfte an ihren Einsatzort anfallen: 

a)  Arbeiten für die Verlegung/Infrastruktur: Ausgaben, die unbedingt getätigt werden müssen, damit die 
Einsatzkräfte in ihrer Gesamtheit ihren Auftrag erfüllen können (gemeinsam genutzte Flughäfen, Eisenbahnen, 
Häfen, Hauptlogistikrouten, einschließlich Landepunkte und vorgeschobene Verfügungsräume; Gewässerunter
suchungen, Wasserpumpen, Wasseraufbereitung und -verteilung und Abwasserentsorgung, Wasser- und 
Stromversorgung, Erdbewegung und statischer Schutz der Einsatzkräfte, Lagereinrichtungen, insbesondere 
Kraftstoff- und Munitionslager, logistische Sammelplätze; technische Unterstützung für die gemeinsam 
finanzierte Infrastruktur); 

b)  Erkennungszeichen: Spezifische Kennzeichen, Identitätskarten „Europäische Union“, Badges, Medaillen, Flaggen 
in den Farben der Union oder andere Kennzeichen der Einsatzkräfte oder des HQ (mit Ausnahme von 
Kleidung, Kopfbedeckung und Uniformen); 

c)  medizinische Versorgung und medizinische Einrichtungen: medizinische Notevakuierungen (Medevac); 
Versorgungsleistungen und Einrichtungen der Versorgungsebenen 2 und 3 in den operativen Elementen des 
Einsatzgebietes wie Flughäfen, Landehäfen, wie im Operationsplan (OPLAN) genehmigt; 

d)  Informationsgewinnung: Satellitenbilder zur Nachrichtengewinnung, wie im Operationsplan (OPLAN) 
genehmigt, sofern deren Finanzierung durch die im Haushaltsplan des Satellitenzentrums der Europäischen 
Union (SATCEN) zur Verfügung stehenden Mittel nicht sichergestellt werden kann. 

3. Der Union im Fall des Rückgriffs auf gemeinsame Mittel und Fähigkeiten der NATO, die für eine unionsgeführte 
Operation zur Verfügung gestellt werden, entstehende Mehrkosten. 

Kosten, die sich für die Union daraus ergeben, dass sie bei einer ihrer Militäroperationen die Vereinbarungen 
zwischen der Union und der NATO über die Bereitstellung, Überwachung und Rückgabe oder Rückruf von 
gemeinsamen Mitteln und Fähigkeiten der NATO, die für eine unionsgeführte Operation zur Verfügung gestellt 
werden, anwendet; Erstattungen der NATO an die Union. 

4. Der Union entstehende Mehrkosten für in der Liste der gemeinsamen Kosten aufgeführte Güter, Dienstleistungen 
oder Arbeiten, die bei einer unionsgeführten Operation von einem Mitgliedstaat, einem EU-Organ, einem Drittstaat 
oder einer internationalen Organisation aufgrund einer Vereinbarung nach Artikel 11 zur Verfügung gestellt 
werden. Erstattungen eines Staates, eines Organs der Union oder einer internationalen Organisation auf der 
Grundlage einer solchen Vereinbarung. 

TEIL B 

GEMEINSAME OPERATIVE KOSTEN IN BEZUG AUF DIE AKTIVE PHASE EINER SPEZIFISCHEN OPERATION, DIE VON 
ATHENA ÜBERNOMMEN WERDEN, WENN DER RAT DIES BESCHLIESST 

Transportkosten: Transporte zum und aus dem Einsatzgebiet, um die für die Operation erforderlichen Einsatzkräfte zu 
verlegen, einsatzfähig zu halten und zurückzuführen; 

Multinationales Task-Force-Hauptquartier: Multinationales Hauptquartier der im Einsatzgebiet eingesetzten Task Forces 
der Union. 

TEIL C 

GEMEINSAME OPERATIVE KOSTEN, DIE VON ATHENA AUF ERSUCHEN DES BEFEHLSHABERS DER OPERATION UND 
NACH ZUSTIMMUNG DES SONDERAUSSCHUSSES ÜBERNOMMEN WERDEN 

a)  Kasernen und Unterkünfte/Infrastruktur: Ausgaben für Beschaffung, Anmietung oder Instandsetzung der 
Einrichtungen im Einsatzgebiet (Gebäude, Schutzräume, Zelte), soweit dies für die Einsatzkräfte, die für die 
Operation verlegt wurden, erforderlich ist; 

b)  unbedingt erforderliche zusätzliche Ausrüstung: Ankauf oder Anmietung von spezifischen Ausrüstungen, die aus 
nicht vorhersehbaren Gründen im Laufe der Operation für deren Durchführung unbedingt benötigt werden, sofern 
die gekauften Ausrüstungen am Ende des Einsatzes nicht zurückgeführt werden; 
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c)  medizinische Versorgung und medizinische Einrichtungen: Versorgungsleistungen und Einrichtung der 
Versorgungsebene 2 im Einsatzgebiet, sofern nicht in Anhang Teil A genannt; 

d)  Informationsgewinnung: Informationsgewinnung (Satellitenbilder; Nachrichtengewinnung, Überwachung und 
Aufklärung (ISR) im Einsatzgebiet, einschließlich Luft-Boden-Überwachung (AGSR); Aufklärung mit menschlichen 
Quellen); 

e)  andere kritische Fähigkeiten im Einsatzgebiet: Minenräumung, sofern bei der Operation erforderlich, chemischer, 
biologischer, radiologischer und nuklearer Schutz (CBRN); Lagerung und Zerstörung der im Einsatzgebiet 
eingesammelten Waffen und Munition.   

ANHANG IV 

GEMEINSAME OPERATIVE KOSTEN IM RAHMEN DER ENDGÜLTIGEN ABWICKLUNG EINER OPERATION, 
DIE VON ATHENA ÜBERNOMMEN WERDEN 

Kosten, die bei der Festlegung der Endbestimmung der Ausrüstungen und Infrastrukturen anfallen, die für die Operation 
gemeinsam finanziert worden sind. 

Mehrkosten für die Aufstellung der Abschlussrechnung für die Operation. Die hierfür in Betracht kommenden 
gemeinsamen Kosten werden gemäß Anhang III bestimmt, wobei davon ausgegangen wird, dass das für die Aufstellung 
der Abschlussrechnung notwendige Personal dem Hauptquartier für die betreffende Operation angehört, auch wenn 
dieses seine Tätigkeit eingestellt hat.  
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BESCHLUSS (EU) 2015/529 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 21. Januar 2015 

zur Änderung des Beschlusses EZB/2004/3 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
der Europäischen Zentralbank (EZB/2015/1) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere 
auf Artikel 12.3, 

gestützt auf den Beschluss EZB/2004/2 vom 19. Februar 2004 zur Verabschiedung der Geschäftsordnung der 
Europäischen Zentralbank (1), insbesondere auf Artikel 23, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat gestützt auf Artikel 127 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 (2) erlassen, durch die der Europäischen Zentralbank (EZB) besondere Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Kreditinstitute übertragen werden, um unter umfassender 
Berücksichtigung der Einheit und Integrität des Binnenmarkts und in Erfüllung der Pflicht, für diese Einheit und 
Integrität Sorge zu tragen, zur Sicherheit und Solidität der Kreditinstitute und zur Stabilität des Finanzsystems der 
Union und der einzelnen Mitgliedstaaten beizutragen. Diese besonderen Aufgaben bestehen neben der Aufgabe 
des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) gemäß Artikel 127 Absatz 5 des Vertrags, zur reibungslosen 
Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der 
Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen beizutragen. 

(2)  Der Beschluss EZB/2004/3 (3) wurde durch den Beschluss EZB/2011/6 (4) geändert, um den Schutz des 
öffentlichen Interesses an der Stabilität des Finanzsystems der Union und der Mitgliedstaaten bei Anträgen auf 
Zugang zu Dokumenten der EZB zu gewährleisten, die sie im Zusammenhang mit ihren Maßnahmen und 
Politiken oder Beschlüssen im Bereich der Finanzstabilität erstellt oder in ihrem Besitz hält, einschließlich von 
Dokumenten im Zusammenhang mit ihrer Unterstützung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken. 

(3)  Bei der Erfüllung der im ersten Erwägungsgrund genannten besonderen Aufgaben wird die EZB auch Dokumente 
erstellen oder in ihrem Besitz halten, die die Beaufsichtigung von Kreditinstituten betreffen. Solche Dokumente 
stellen Dokumente der EZB im Sinne des Beschlusses EZB/2004/3 dar. 

(4)  Bei Anträgen auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten der EZB muss im Rahmen einer Politik der Union 
oder eines Mitgliedstaats auf dem Gebiet der Beaufsichtigung von Kreditinstituten der Schutz des öffentlichen 
Interesses sichergestellt werden. Außerdem muss der Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf den 
Zweck aufsichtlicher Prüfungen sichergestellt werden. 

(5)  Gemäß Artikel 23.1 der durch den Beschluss EZB/2004/2 verabschiedeten Geschäftsordnung der Europäischen 
Zentralbank sind die Aussprachen der Beschlussorgane der EZB und aller von diesen eingesetzten Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen, des Aufsichtsgremiums, seines Lenkungsausschusses und aller seiner vorübergehend 
eingerichteten nachgeordneten Strukturen vertraulich, sofern der EZB-Rat den Präsidenten der EZB nicht dazu 
ermächtigt, das Ergebnis der Beratungen zu veröffentlichen. Bezieht sich ein solcher Beschluss auf die 
Aussprachen des Aufsichtsgremiums, seines Lenkungsausschusses oder einer seiner vorübergehend errichteten 
nachgeordneten Strukturen, konsultiert der Präsident zuvor den Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums. 

(6)  Das einschlägige Unionsrecht gilt sowohl für die Verbreitung als auch die Vertraulichkeit von Informationen, die 
die zuständigen Behörden bei der Ausübung der Aufsicht über die Kreditinstitute besitzen, insbesondere die 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) und die Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (6). 
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(7)  Aufgrund der Entwicklungen in den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und an den Finanzmärkten sowie 
aufgrund der Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Durchführung der Geldpolitik der EZB und/oder auf die 
Stabilität des Finanzsystems der Union oder einzelner Mitgliedstaaten besteht ein verstärkter Bedarf an Interaktion 
zwischen der EZB und den Behörden der Mitgliedstaaten sowie zwischen der EZB und europäischen und 
internationalen Institutionen und Einrichtungen. Es hat sich als von entscheidender Bedeutung erwiesen, dass die 
EZB in der Lage ist, den europäischen und mitgliedstaatlichen Behörden sachdienliche und eindeutige 
Mitteilungen zu übermitteln, um dem öffentlichen Interesse bei der Wahrnehmung ihres Mandats am 
wirksamsten zu dienen. Dies könnte beinhalten, dass auch eine wirksame informelle und vertrauliche 
Kommunikation möglich sein muss, die nicht durch die Möglichkeit ihrer Verbreitung beeinträchtigt wird. 

(8)  Insbesondere ist die EZB zur Interaktion mit nationalen Behörden und Einrichtungen, mit Organen, 
Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der Union, mit relevanten internationalen Organisationen sowie mit 
relevanten Aufsichtsbehörden und Verwaltungen von Drittländern verpflichtet bei a) der vom ESZB geleisteten 
Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Union gemäß Artikel 127 Absatz 1 des Vertrags, b) dem 
Beitrag des ESZB zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der 
Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen gemäß Artikel 127 
Absatz 5 des Vertrags und c) den der EZB durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben. 
Insbesondere unterliegen nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sowohl die EZB als auch 
die nationalen zuständigen Behörden der Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch. 
Die EZB pflegt zudem auf internationaler Ebene die Zusammenarbeit, soweit Aufgaben des ESZB betroffen sind. 
Damit die EZB wirksam zusammenarbeiten kann, ist unabdingbar, dass ein Freiraum für einen Gedanken
austausch geschaffen und gewahrt wird, in dem die genannten Behörden, Organe und sonstigen Einrichtungen 
offen und konstruktiv Meinungen und Informationen austauschen können. Auf dieser Grundlage sollte die EZB 
berechtigt sein, Dokumente zu schützen, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit nationalen Zentralbanken, 
nationalen zuständigen Behörden, nationalen benannten Behörden und anderen relevanten Behörden und 
Einrichtungen ausgetauscht werden. 

(9)  Darüber hinaus ist es im Rahmen der Wahrnehmung der dem ESZB obliegenden Aufgabe der Förderung des 
reibungslosen Funktionierens der Zahlungsverkehrssysteme wichtig, dass Dokumente geschützt werden, deren 
Verbreitung das öffentliche Interesse im Hinblick auf die Solidität und Sicherheit von Finanzmarktinfrastrukturen, 
Zahlungsverkehrssystemen und Zahlungsdiensteanbietern beeinträchtigen würde. 

(10)  Daher sollte der Beschluss EZB/2004/3 entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen 

Der Beschluss EZB/2004/3 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 3 werden folgende Begriffsbestimmungen eingefügt:  

„c) ‚nationale zuständige Behörde‘ und ‚nationale benannte Behörde‘: eine nationale zuständige Behörde bzw. eine 
nationale benannte Behörde im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates (*);  

d) ‚andere relevante Behörden und Einrichtungen‘: relevante nationale Behörden und Einrichtungen sowie Organe, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union, relevante internationale Organisationen, Aufsichtsbehörden und 
Verwaltungen von Drittländern.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 
29.10.2013, S. 63).“  

2. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

—  „die Vertraulichkeit der Aussprachen der Beschlussorgane der EZB, des Aufsichtsgremiums und sonstiger gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 errichteter Einrichtungen,“ 
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3. In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a werden folgende Gedankenstriche eingefügt: 

—  „die Politik der Union oder eines Mitgliedstaats auf dem Gebiet der Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
sonstigen Finanzinstituten, 

—  den Zweck aufsichtlicher Prüfungen, 

— die Solidität und Sicherheit von Finanzmarktinfrastrukturen, Zahlungsverkehrssystemen und Zahlungsdiens
teanbietern.“  

4. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Zugang zu einem Dokument, das die EZB zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und 
Vorgesprächen innerhalb der EZB oder im Rahmen des Meinungsaustauschs zwischen der EZB und den NZBen, 
nationalen zuständigen Behörden und nationalen benannten Behörden erstellt oder erhalten hat, wird auch dann, 
wenn der Beschluss gefasst worden ist, verweigert, es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Verbreitung. 

Der Zugang zu Dokumenten, die den Meinungsaustausch zwischen der EZB und anderen relevanten Behörden und 
Einrichtungen wiedergeben, wird auch dann, wenn der Beschluss gefasst worden ist, verweigert, falls die Verbreitung 
der betreffenden Dokumente ein wirksames Vorgehen der EZB bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben schwerwiegend 
beinträchtigen würde, es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung.“  

5. In Artikel 7 Absatz 1 wird die Bezugnahme auf „Generaldirektor Sekretariat und Sprachendienste“ durch die 
Bezugnahme auf „Generaldirektor Sekretariat“ ersetzt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 21. Januar 2015. 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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BESCHLUSS (EU) 2015/530 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 11. Februar 2015 

über die Methodik und die Verfahren zur Bestimmung und Erhebung der die Gebührenfaktoren 
zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren betreffenden Daten (EZB/2015/7) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (1), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 30 und Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 der Europäischen Zentralbank vom 22. Oktober 2014 über Aufsichts
gebühren (EZB/2014/41) (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 10 Absätze 4 und 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 30 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 werden die jährlichen Aufsichtsgebühren, die 
bei in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstituten oder bei den in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten niedergelassenen Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 
Kreditinstituten zu erheben sind, auf der obersten Konsolidierungsebene innerhalb eines teilnehmenden 
Mitgliedstaats anhand objektiver Kriterien in Bezug auf die Bedeutung und das Risikoprofil des betreffenden 
Kreditinstituts, einschließlich seiner risikogewichteten Aktiva, berechnet. 

(2)  Gemäß Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) werden die 
Gebührenfaktoren, die zur Festsetzung der für jedes beaufsichtigte Unternehmen oder jede beaufsichtigte Gruppe 
zu entrichtenden individuellen jährlichen Aufsichtsgebühr verwendet werden, durch den Betrag gebildet, der sich 
am Ende des Kalenderjahres zusammensetzt aus i) den gesamten Aktiva und ii) dem Gesamtrisikobetrag. 

(3)  Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) sieht vor, dass die die 
Gebührenfaktoren betreffenden Daten im Einklang mit einem Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) 
bestimmt und erhoben werden, welcher die maßgebliche Methodik sowie die maßgeblichen Verfahren festlegt. 

(4)  Gemäß Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sollten beaufsichtigte Gruppen bei der Berechnung der 
Gebührenfaktoren die Aktiva von Tochterunternehmen in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten und Drittländern 
grundsätzlich nicht berücksichtigen. Gemäß Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) können beaufsichtigte Gruppen beschließen, solche Aktiva bei der Berechnung der 
Gebührenfaktoren zu berücksichtigen. Allerdings sollten die Kosten einer solchen Berechnung nicht die erwartete 
Herabsetzung der Aufsichtsgebühr überschreiten. 

(5)  Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) legt fest, dass die nationalen 
zuständigen Behörden (National Competent Authorities — NCAs) der EZB Daten bezüglich der Gebührenfaktoren 
gemäß den von der EZB festzulegenden Verfahren zu übermitteln haben. 

(6) Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) legt fest, dass die EZB die Gebühren
faktoren gemäß Verfahren bestimmt, die von der EZB festzulegen sind, falls ein Gebührenschuldner es unterlässt, 
die Gebührenfaktoren zur Verfügung zu stellen. 

(7)  Demzufolge sollten in diesem Beschluss die Methodik und die Verfahren zur Bestimmung und Erhebung der die 
Gebührenfaktoren betreffenden Daten und zur Berechnung der Gebührenfaktoren, einschließlich in Fällen, in 
denen der Gebührenschuldner es unterlässt, diese zur Verfügung zu stellen, sowie die Verfahren zur Übermittlung 
von Gebührenfaktoren von NCAs an die EZB niedergelegt werden. Insbesondere sollten das Format, die 
Häufigkeit und die Termine für diese Übermittlung sowie die Arten der Qualitätsprüfungen, die die NCAs vor 
Übermittlung der Gebührenfaktoren an die EZB vorzunehmen haben, festgelegt werden. 

(8)  Zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren, die in Bezug auf jedes beaufsichtigte Unternehmen und jede 
beaufsichtigte Gruppe zu entrichten sind, sollten die Gebührenschuldner die Gebührenfaktoren betreffende Daten 
an die NCAs auf der Basis von Vorlagen übermitteln, die in den Anhängen I und II des vorliegenden Beschlusses 
dargelegt sind. 

(9)  Es ist erforderlich, ein Verfahren zur effizienten Durchführung technischer Änderungen der Anhänge dieses 
Beschlusses zu entwickeln; durch diese Änderungen darf jedoch weder der zugrunde liegende konzeptionelle 
Rahmen verändert, noch der Meldeaufwand berührt werden. Bei diesem Verfahren wird der Position des 
Ausschusses für Statistik (STC) des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) Rechnung getragen. Die 
NCAs und andere Ausschüsse des ESZB können derartige technische Änderungen der Anhänge über den STC 
vorschlagen — 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Dieser Beschluss legt die in Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) genannte Methodik und die 
genannten Verfahren zur Bestimmung und Erhebung der der Gebührenfaktoren zur Berechnung der von beaufsichtigten 
Unternehmen und beaufsichtigten Gruppen zu entrichtenden jährlichen Aufsichtsgebühren betreffenden Daten und die 
Übermittlung der Gebührenfaktoren durch die Gebührenschuldner sowie die Verfahren zur Übermittlung dieser Daten 
von NCAs an die EZB fest. 

Dieser Beschluss ist auf Gebührenschuldner und NCAs anwendbar. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Beschlusses gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, die in Artikel 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) enthaltenen Begriffsbestimmungen sowie die folgende Begriffsbestimmung: 

„Werktag“: ein Tag, bei dem es sich nicht um einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag in dem 
Mitgliedstaat handelt, in dem die relevante NCA ihren Sitz hat. 

Artikel 3 

Vorlagen für die Berichterstattung der Gebührenfaktoren der Gebührenschuldner an die NCAs 

Die Gebührenfaktoren werden von den Gebührenschuldnern an die NCAs unter Nutzung der Vorlagen übermittelt, die 
in den Anhängen I und II des vorliegenden Beschlusses dargelegt sind. Erklärungen des Rechnungsprüfers gemäß 
Artikel 7 werden ebenfalls an die NCAs übermittelt. Im Falle einer Gruppe von Gebühren entrichtenden Unternehmen 
mit Tochterunternehmen, die in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern niedergelassen sind, legen die 
Gebührenschuldner eine Erklärung der zur Bestimmung der Gebührenfaktoren genutzten Methodik gemäß Artikel 10 
Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) in dem Feld vor, das in der Vorlage zu diesem 
Zweck vorgesehen ist. 

Artikel 4 

Einreichungstermine 

(1) Die NCAs übermitteln der EZB die Gebührenfaktoren betreffende Daten spätestens bis Geschäftsschluss des 
10. Werktags nach den in Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) genannten 
Einreichungsterminen. Anschließend überprüft die EZB die empfangenen Daten innerhalb von fünf Werktagen ab ihrem 
Empfang. Auf Verlangen der EZB erläutern oder erklären die NCAs die Daten. Die EZB stellt die Daten am 15. Werktag 
fertig, der auf den betreffenden Einreichungstermin folgt. 

(2) Hat die EZB die Daten gemäß Absatz 1 fertiggestellt, so gewährt sie den Gebührenschuldnern Zugriff auf die fertig 
gestellten Daten. Die Gebührenschuldner können innerhalb von fünf Werktagen zu den die Gebührenfaktoren 
betreffenden Daten Stellung zu nehmen, falls sie diese als unrichtig erachten. Anschließend werden die Gebührenfaktoren 
zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren angewandt. 

Artikel 5 

Datenqualitätsprüfungen 

Die NCAs überwachen und gewährleisten die Qualität und die Zuverlässigkeit der die Gebührenfaktoren betreffenden 
Daten, die an die EZB übermittelt werden. Die NCAs nehmen die Qualitätskontrollprüfungen vor, um zu beurteilen, ob 
die Gebührenfaktoren im Einklang mit der in Artikel 7 dargelegten Methodik berechnet wurden. Die EZB korrigiert oder 
ändert die Gebührenfaktoren betreffende Daten nicht, die von den Gebührenschuldnern übermittelt wurden. Korrekturen 
oder Änderungen der Daten werden von den Gebührenschuldnern vorgenommen und von ihnen an die NCAs 
übermittelt. Die NCAs übermitteln von ihnen empfangene korrigierte oder geänderte Daten an die EZB. Bei der 
Übermittlung von Daten bezüglich der Gebührenfaktoren stellen die NCAs: a) Informationen über die mit den 
übermittelten Daten implizierten bedeutenden Entwicklungen zur Verfügung; und teilen b) der EZB die Gründe für 
bedeutende Korrekturen oder Änderungen derselben mit. 
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Artikel 6 

Meldehäufigkeit und erster Meldestichtag 

Die Gebührenfaktoren betreffende Daten werden von den Gebührenschuldnern jährlich an die NCAs übermittelt. Der 
erste Meldestichtag für die Gebührenfaktoren ist der 31. Dezember 2014. 

Artikel 7 

Methodik zur Berechnung der Gebührenfaktoren 

(1) Der zu berichtende Gesamtrisikobetrag wird aus der regelmäßigen Berichterstattung abgeleitet, die gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (1) vorgenommen wird. Die folgenden spezifischen 
Berechnungsanforderungen sind anwendbar. 

a)  Für eine beaufsichtigte Gruppe ohne Tochterunternehmen in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern 
wird der Gesamtrisikobetrag der Gruppe auf der Grundlage der Vorlage zu „Eigenmittelanforderungen“ nach der 
allgemeinen Berichterstattung (COREP) bestimmt, wie in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
aufgeführt (nachfolgend die „Vorlage zu Eigenmittelanforderungen“). 

b)  Für eine beaufsichtigte Gruppe mit Tochterunternehmen in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern 
wird der Gesamtrisikobetrag der Gruppe auf Grundlage der Vorlage zu Eigenmittelanforderungen mit der Option 
ermittelt, den Beitrag der Tochterunternehmen in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern zum 
Gesamtrisikobetrag der Gruppe auf Grundlage der COREP-Vorlage „Gruppensolvenz: Informationen zu verbundenen 
Unternehmen“, wie in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 aufgeführt, abzuziehen. Wenn die 
Daten zum Beitrag von Tochterunternehmen, die in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern 
niedergelassen sind, nicht in der COREP-Vorlage „Gruppensolvenz: Informationen zu verbundenen Unternehmen“ 
zum Zwecke der Berechnung von Aufsichtsgebühren verfügbar sind, können die Gebührenschuldner diese Daten 
selbst an die NCAs übermitteln. 

c) Wenn das Gebühren entrichtende Kreditinstitut nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe ist, wird der Gesamtrisi
kobetrag der Gruppe auf Grundlage der Vorlage zu Eigenmittelanforderungen des Einzelinstituts ermittelt. 

(2) Die gesamten zu meldenden Aktiva sollten dem Gesamtwert der Aktiva entsprechen, der in Artikel 51 der 
Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/17) (2) festgelegt ist. Lassen sich die gesamten 
Aktiva nicht durch Bezugnahme auf diesen Artikel bestimmen, werden sie auf Basis der folgenden Daten bestimmt. 

a)  In Bezug auf eine beaufsichtigte Gruppe, die nur über in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene 
Tochterunternehmen verfügt, werden die von den beaufsichtigten Unternehmen zur Erstellung der Konzernabschlüsse 
auf Gruppenebene eingesetzten Berichtspakete zur Ermittlung der gesamten Aktiva eingesetzt. Ein Rechnungsprüfer 
bestätigt die gesamten Aktiva der beaufsichtigten Gruppe, indem er die Berichtspakete einer ordnungsgemäßen 
Prüfung unterzieht. 

b)  In Bezug auf ein Gebühren entrichtendes Kreditinstitut, das nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe ist, jedoch über 
ein in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassenes Mutterunternehmen verfügt, 
werden die Berichtspakete, die von dem Gebühren entrichtenden Kreditinstitut zur Erstellung der Konzernabschlüsse 
auf Gruppenebene eingesetzt werden, zur Ermittlung der gesamten Aktiva eingesetzt. Ein Rechnungsprüfer bestätigt 
die gesamten Aktiva des Gebühren entrichtenden Kreditinstituts, indem er die Berichtspakete einer ordnungsgemäßen 
Prüfung unterzieht. 

c)  Sofern die gesamten Aktiva einer Gebühren entrichtenden Zweigstelle auf Basis der statistischen Daten berechnet 
werden, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank (EZB/2013/33) (3) gemeldet 
werden, bestätigt ein Rechnungsprüfer die gesamten Aktiva der Gebühren entrichtenden Zweigstelle, indem er ihre Fi
nanzierungsrechnungen einer ordnungsgemäßen Prüfung unterzieht. 

(3) In Bezug auf eine beaufsichtigte Gruppe mit in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern niederge
lassenen Tochterunternehmen werden die gesamten Aktiva gemäß einer der folgenden Optionen ermittelt. 

a)  Ihre gesamten Aktiva können auf Basis von Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) ermittelt 
werden (einschließlich Tochterunternehmen in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern). Lassen sich die 
gesamten Aktiva nicht durch Bezugnahme auf diesen Artikel bestimmen, werden sie gemäß Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe a dieses Beschlusses ermittelt. 

28.3.2015 L 84/69 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungs
standards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1). 

(2) Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen benannten 
Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) (ABl. L 141 vom 14.5.2014, 
S. 1). 

(3) Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 über die Bilanz des Sektors der monetären 
Finanzinstitute (EZB/2013/33) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 1). 



b)  Ihre gesamten Aktiva können durch Aggregierung der gesamten Aktiva ermittelt werden, die in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Jahresabschlüssen aller beaufsichtigten Unternehmen, die in teilnehmenden Mitgliedstaaten 
niedergelassen sind, innerhalb der beaufsichtigten Gruppe offengelegt werden, sofern diese verfügbar sind, oder auf 
andere Weise durch Aggregierung der gesamten Aktiva, die in dem/den relevanten Berichtspaket(en) ausgewiesen 
sind, das/die von den beaufsichtigten Unternehmen oder der Gruppe der Gebühren entrichtenden Kreditinstitute zur 
Erstellung von Konzernabschlüssen auf Gruppenebene eingesetzt wird/werden. Um eine Doppelberechnung zu 
vermeiden, kann der Gebührenschuldner im Konsolidierungsprozess gruppeninterne Positionen innerhalb aller 
beaufsichtigten Unternehmen der beaufsichtigten Gruppe, die in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassen sind, 
eliminieren. Ein in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens einer beaufsichtigten Gruppe einbezogener 
Firmenwert (Goodwill) sollte in die Aggregierung einbezogen werden; die Nichtberücksichtigung des Firmenwerts, der 
Tochterunternehmen zugewiesen ist, die in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern niedergelassen 
sind, ist optional. Wenn ein Gebührenschuldner gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlüsse einsetzt, bestätigt ein 
Rechnungsprüfer, dass die gesamten Aktiva den in den geprüften gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüssen der 
einzelnen beaufsichtigten Unternehmen offengelegten gesamten Aktiva entsprechen. Wenn ein Gebührenschuldner 
Berichtspakete einsetzt, bestätigt ein Rechnungsprüfer die gesamten Aktiva, die für die Berechnung der jährlichen 
Aufsichtsgebühren eingesetzt werden, indem er die verwendeten Berichtspakete einer ordnungsgemäßen Prüfung 
unterzieht. In allen Fällen bestätigt der Rechnungsprüfer, dass der Prozess der Aggregierung nicht von dem Verfahren 
abweicht, das in diesem Beschluss festgelegt ist, und dass die vom Gebührenschuldner vorgenommene Berechnung 
mit der Bilanzierungsmethode übereinstimmt, die zur Konsolidierung der Bilanzen der Gruppe der Gebühren 
entrichtenden Unternehmen eingesetzt wird. 

Artikel 8 

Bestimmung der Gebührenfaktoren durch die EZB bei Nichtmeldung bzw. Nichtübermittlung erforderlicher 
Korrekturen oder Änderungen 

In dem Falle, dass ein Gebührenfaktor nicht gemeldet wird oder dass erforderliche Korrekturen oder Änderungen von 
einem Gebührenschuldner nicht übermittelt werden, wird die EZB die ihr zur Verfügung stehenden Informationen 
nutzen, um den fehlenden Gebührenfaktor zu ermitteln. 

Artikel 9 

Vereinfachtes Änderungsverfahren 

Unter Berücksichtigung der Position des STC ist das Direktorium der EZB befugt, technische Änderungen der Anhänge 
dieses Beschlusses vorzunehmen, die den zugrunde liegenden konzeptionellen Rahmen nicht verändern und sich nicht 
auf den Meldeaufwand der Gebührenschuldner auswirken. Das Direktorium unterrichtet den EZB-Rat unverzüglich über 
eine solche Änderung. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 11. Februar 2015. 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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ANHANG I  

BERECHNUNG DER GEBÜHREN Referenzzeitraum  NAME  

GESAMTRISIKOBETRAG Datum  MFI Code   

LEI Code   

Posi
tion  

Art des Instituts Quelle des 
Risikobetrags 

Risikobetrag Anmerkungen   

010 020 030 040 

010 GESAMTRISIKOBETRAG (1), (2), (3) oder (4) COREP C 02.00, 
Zeile 010   

020 BEITRAG VON TOCHTERUNTERNEHMEN in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder 
Drittländern 

(4) COREP C06.02, 
Spalte 250 (SUM)   

021 Unternehmen 1 (4)    

. Unternehmen 2 (4)    

. Unternehmen 3 (4)    

N Unternehmen N (4)    

030 GESAMTRISIKOBETRAG der beaufsichtigten Gruppe unter Abzug des BEITRAGS DER 
TOCHTERUNTERNEHMEN in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern: 
Position 030 entspricht 010 abzüglich 020 

(4)    

Bitte stellen Sie sicher, dass diese Vorlage gemäß den gesondert übermittelten Anweisungen ausgefüllt wird.     
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ANHANG II  

BERECHNUNG DER GEBÜHREN Referenzzeitraum  NAME  

GESAMTE AKTIVA Datum  MFI-Code   

LEI-Code   

Posi
tion  

Art des Instituts Bestätigung der 
Prüfung durch 

Abschlussprüfer 
(Ja/Nein) 

Gesamte Aktiva Anmerkungen   

010 020 030 040 

010 GESAMTE AKTIVA gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 
(EZB/2014/17) 

(1), (2), (3), (4), (5)    

020 GESAMTE AKTIVA gemäß Artikel 7 Abs. 2 Buchst. a oder b dieses Beschlusses (6) oder (7)    

030 GESAMTE AKTIVA gemäß Artikel 7 Abs. 3 Buchst. b dieses Beschlusses: Position 030 
entspricht 031 minus 032 plus 033 minus 034 

(8)    

031 Gesamte Aktiva aller Gruppenunternehmen in teilnehmenden Mitgliedstaaten     

032 Gruppeninterne Positionen unter den beaufsichtigten Unternehmen, die in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten niedergelassen sind (von Berichtspaketen, die zur Eliminierung von Salden 
zur Gruppenberichtszwecken herangezogen werden) — optional     

033 Der in dem Konzernabschluss der Muttergesellschaft einer beaufsichtigten Gruppe ausge
wiesene Firmenwert (Goodwill) — zwingend     

034 Der den in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern niedergelassenen Tochter
unternehmen zugewiesene Firmenwert (Goodwill) — optional     

040 Gesamte Aktiva für ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte 
Gruppe, die auf der Basis eines gemäß Artikel 6 Abs. 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 in Verbindung mit Artikel 70 Abs. 1 und Artikel 71 der Verordnung 
(EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) sowie Artikel 10 Abs. 3 Buchst. d der Verordnung 
(EU) Nr. 1163/2014 (EZB/2014/41) erlassenen Beschlusses der EZB als weniger be
deutend eingestuft werden. 

(9)    

Bitte stellen Sie sicher, dass diese Vorlage gemäß den gesondert übermittelten Anweisungen ausgefüllt wird.     
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Beschlusses 2013/462/EU des Rates vom 22. Juli 2013 über die Unterzeichnung 
im Namen der Europäischen Union und die vorläufige Anwendung des Protokolls zur Festlegung 
der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen 

Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Union und der Gabunischen Republik 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 250 vom 20. September 2013) 

Auf Seite 1, Unterschrift: 

anstatt:  „Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 

C. ASHTON“ 

muss es heißen:  „Im Namen des Rates 

Der Präsident 

V. JUKNA“.   

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 897/2013 des Rates vom 22. Juli 2013 über die Aufteilung 
der Fangmöglichkeiten nach dem Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der 
finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der 

Europäischen Union und der Gabunischen Republik 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 250 vom 20. September 2013) 

Auf Seite 25, Unterschrift: 

anstatt:  „Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 

C. ASHTON“ 

muss es heißen:  „Im Namen des Rates 

Der Präsident 

V. JUKNA“  
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